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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2007, ist ab sofort erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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1112
Gesetz 

zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes
Vom 9. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Artikel 1
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande Nord-
rhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 12. Dezember 2006 
(GV. NRW. S. 622), wird wie folgt geändert:

 1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird das Wort „Wahlausschuß“ 
durch das Wort „Wahlausschuss“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Wahlleiter für das Wahlgebiet der Gemeinde 
ist der Bürgermeister, für das Wahlgebiet des 
Kreises der Landrat, stellvertretender Wahlleiter 
jeweils sein Vertreter im Amt. Bürgermeister, 
Landräte und ihre Vertreter können im Falle ih-
rer Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters 
oder des Landrates ab ihrer Aufstellung nicht 
Wahlleiter oder stellvertretender Wahlleiter in 
dem Wahlgebiet sein, in dem sie sich bewerben; 
an ihre Stelle tritt der jeweilige Vertreter im Amt. 
Bei gleichzeitigen Wahlen des Bürgermeisters 
 einer kreisangehörigen Gemeinde und des Land-
rates desselben Kreises kann ein Bürgermeister, 
der sich für das Amt des Landrates bewirbt, nicht 
Wahlleiter für das Wahlgebiet der Gemeinde und 
der Landrat, der sich für das Amt des Bürger-
meisters in einer kreisangehörigen Gemeinde be-
wirbt, nicht Wahlleiter für das Wahlgebiet des 
Kreises sein; an die Stelle des Bürgermeisters 
oder Landrates tritt der jeweilige Vertreter im 
Amt. Wahlleiter und ihre Vertreter können auf 
ihr Amt als Wahlleiter oder stellvertretender 
Wahlleiter verzichten; an ihre Stelle tritt der je-
weilige Vertreter im Amt. Der Wahlleiter ist für 
die ordnungsmäßige Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl verantwortlich, soweit nicht dieses 
Gesetz und die Wahlordnung bestimmte Zustän-
digkeiten anderen Wahlorganen übertragen.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahllei-
ter als Vorsitzendem und vier, sechs, acht oder 
zehn Beisitzern, die die Vertretung des Wahlge-
biets wählt; eine Benennung oder Bestellung wei-
terer Mitglieder ist nicht zulässig. Der Wahlaus-
schuss entscheidet in öffentlicher Sitzung. Er ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Beisitzer beschlussfähig. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Im Übrigen finden auf den Wahlausschuss die 
allgemeinen Vorschriften des kommunalen Ver-
fassungsrechts entsprechende Anwendung.“

 d)   In Absatz 4 werden in Satz 2 das Wort „Gemein-
dedirektor“ durch das Wort „Bürgermeister“ und 
in Satz 3 das Wort „Gemeindedirektors“ durch 
das Wort „Bürgermeisters“ ersetzt.

 e)   Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 
eingefügt:

   „(5) Die Körperschaften und sonstigen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts sind ver-
pflichtet, auf Anforderung des Bürgermeisters 
Bedienstete aus der Gemeinde zum Zweck der 
Berufung als Mitglieder des Wahlvorstandes zu 
benennen. Die ersuchte Stelle hat den Betrof-
fenen über die übermittelten Daten und den 
Empfänger zu benachrichtigen.

   (6) Der Bürgermeister ist befugt, personenbezo-

gene Daten von Wahlberechtigten zum Zweck ih-
rer Berufung zu Mitgliedern von Wahlvorständen 
zu erheben und zu verarbeiten. Zu diesem Zweck 
dürfen personenbezogene Daten von Wahlberech-
tigten, die zur Tätigkeit in Wahlvorständen ge-
eignet sind, auch für künftige Wahlen verarbeitet 
werden, sofern der Betroffene der Verarbeitung 
nicht widersprochen hat. Der Betroffene ist über 
das Widerspruchsrecht schriftlich zu unterrich-
ten. Im Einzelnen dürfen folgende Daten erhoben 
und verarbeitet werden: Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Anschrift, Telefonnummern, Zahl 
der Berufungen zu einem Mitglied der Wahlvor-
stände und die dabei ausgeübte Funktion.“

 f)   Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und wie 
folgt gefasst:

   „(7) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan 
Mitglied sein. Bewerber für das Amt des Bürger-
meisters oder des Landrates können nicht Mit-
glied des Wahlausschusses der Gemeinde oder 
des Kreises oder eines Wahlvorstandes sein. An-
dere Wahlbewerber dürfen nicht Mitglied eines 
Wahlvorstandes in dem Wahlbezirk sein, in dem 
sie aufgestellt sind (Wahlbezirksbewerber) oder 
ihre Wohnung haben (auf Reservelisten aufge-
stellte Bewerber).“

 g)  Der bisherige Absatz 6 wird gestrichen.

 h)   Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie 
folgt gefasst:

   „(8) Die Beisitzer in den Wahlausschüssen und 
Wahlvorständen sowie die Wahlvorsteher und ih-
re Stellvertreter üben eine ehrenamtliche Tätig-
keit aus, auf die sinngemäß die allgemeinen Vor-
schriften des kommunalen Verfassungsrechts mit 
Ausnahme der Vorschriften über Ausschließungs-
gründe Anwendung finden.“

 2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 erster Satzteil wird das Wort „min-
destens“ gestrichen.

  bb)  Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

     „Die nach Satz 2 durch Satzung verringerte 
Zahl der zu wählenden Vertreter bleibt be-
stehen, bis sie spätestens 15 Monate vor Ab-
lauf einer späteren Wahlperiode nach Satz 2 
durch Satzung verändert wird.“

 b)   In Absatz 3 wird das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ ersetzt.

 c)  Es wird folgender Absatz 4 angefügt 

   „(4) Gesetzliche Mitgliederzahl ist die Zahl der 
nach Absatz 2 und 3 in jedem Wahlgebiet zu 
wählenden Gesamtzahl von Vertretern. Sie er-
höht sich um die nach § 33 Abs. 4 zuzuteilenden 
weiteren Sitze. Sie vermindert sich um die nach 
§ 33 Abs. 7 unbesetzt bleibenden Sitze.“

 3.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird das Wort „Wahlausschuß“ je-
weils durch das Wort „Wahlausschuss“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „daß“ durch das 
Wort „dass“ ersetzt.

  bb)   In Satz 3 wird die Angabe „33 1/3“ durch die 
Angabe „25“ ersetzt.

 4.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird das Wort „Gemeindedirektor“ 
durch das Wort „Bürgermeister“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 wird in den Sätzen 1 und 4 das Wort 
„daß“ durch das Wort „dass“ ersetzt.

 c)   In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Gemein-
dedirektor“ und „Oberkreisdirektor“ durch die 
Wörter „Bürgermeister“ und „Landrat“ ersetzt.
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 5.  § 7 wird wie folgt gefasst:

  „Wahlberechtigt für die Wahl in einem Wahlgebiet 
ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 
116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft besitzt, das sechzehnte Lebensjahr 
vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor 
der Wahl in dem Wahlgebiet seine Wohnung, bei 
mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat oder 
sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung 
außerhalb des Wahlgebiets hat.“

 6.  § 9 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Ein Wahlberechtigter, der nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen 
Wahlschein, wenn

 1.   er nachweist, dass er aus einem von ihm nicht zu 
vertretenden Grund die Einspruchsfrist versäumt 
hat;

 2.   er aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenom-
men worden ist;

 3.   seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl 
erst nach der Einspruchsfrist entstanden ist oder 
sich herausstellt.“

 7.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 wird das Wort „daß“ durch das 
Wort „dass“ ersetzt.

  bb)   Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 
angefügt:

     „Von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
einzutragen sind auch die nach dem Stichtag 
bis zum 16. Tag vor der Wahl zugezogenen 
und bei der Meldebehörde gemeldeten Wahl-
berechtigten. Wahlberechtigte zur Kreiswahl, 
die bisher eine Wohnung in einer anderen 
kreisangehörigen Gemeinde desselben 
Kreises gehabt haben, nach dem 16. Tag vor 
der Wahl zuziehen und vor der Wahl bei der 
Meldebehörde gemeldet sind, werden von 
Amts wegen für die Kreiswahl in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, an den 
Werktagen vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl 
während der allgemeinen Öffnungszeiten der Ge-
meindebehörde die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten zu prüfen. Zur Überprüfung 
der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen haben Wahlberechtigte während des in 
Satz 1 genannten Zeitraumes nur dann ein Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung gemäß Satz 2 besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 
Abs. 6 des Meldegesetzes eingetragen ist.“

 c)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

   „(5) Ab Beginn der in Absatz 4 Satz 1 genannten 
Frist können Personen nur auf rechtzeitigen Ein-
spruch in das Wählerverzeichnis aufgenommen 
oder darin gestrichen werden, es sei denn, dass es 
sich um offenbare Unrichtigkeiten handelt, die 
vom Bürgermeister bis zum Tag vor der Wahl zu 
berichtigen sind. Absatz 1 Satz 3 und 4 bleibt un-
berührt.“

 8.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird das Wort „Auslegungsfrist“ 
durch das Wort „Einsichtsfrist“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 wird das Wort „Gemeindedirektor“ 
durch das Wort „Bürgermeister“ ersetzt.

 c)  In Absatz 4 wird das Wort „Gemeindedirektors“ 
durch das Wort „Bürgermeisters“ ersetzt.

 9.  § 12 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und seit 
mindestens drei Monaten in dem Wahlgebiet ihre 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und 
keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets hat.“

10.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 erster Satzteil wird wie folgt gefasst:

     „Beamte und Arbeitnehmer (soweit sie nicht 
überwiegend körperliche Arbeit verrichten), 
die im Dienst einer der in den Buchstaben a) 
bis e) genannten Körperschaften stehen, kön-
nen in den folgenden Fällen nicht gleichzei-
tig einer Vertretung angehören:“.

  bb)   In Satz 1 wird der bisherige Buchstabe b ge-
strichen.

  cc)   In Satz 1 wird der bisherige Buchstabe c zu 
Buchstabe b und wie folgt gefasst:

     „b) Stehen sie im Dienst des Landes und sind 
sie in einer staatlichen Behörde unmittelbar 
mit der Ausübung der allgemeinen Aufsicht 
oder der Sonderaufsicht über Gemeinden 
und Gemeindeverbände befasst, können sie 
nicht der Vertretung einer beaufsichtigten 
Gemeinde oder eines beaufsichtigten Ge-
meindeverbandes angehören.“

  dd)   In Satz 1 wird der bisherige Buchstabe d zu 
Buchstabe c.

  ee)   In Satz 1 wird der bisherige Buchstabe e ge-
strichen.

  ff)   In Satz 1 wird der bisherige Buchstabe f zu 
Buchstabe d und wie folgt gefasst:

     „d) Stehen sie im Dienst eines Kreises und 
sind sie bei dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde unmittelbar mit der 
Ausübung der allgemeinen Aufsicht oder der 
Sonderaufsicht über kreisangehörige Ge-
meinden befasst, können sie nicht der Vertre-
tung einer kreisangehörigen Gemeinde ange-
hören.“

  gg)   In Satz 1 wird der bisherige Buchstabe g zu 
Buchstabe e. Darin wird das Wort „daß“ 
durch das Wort „dass“ ersetzt.

  hh)   In Satz 2 wird die Angabe „Buchstaben a bis 
g“ durch die Angabe „Buchstaben a) bis e)“ 
ersetzt.

 b)   In Absatz 2 wird das Wort „Angestellte“ durch 
das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Angestellte“ durch 
das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 wird das Wort „daß“ durch das 
Wort „dass“ ersetzt.

 d)   In Absatz 4 wird das Wort „Angestellte“ durch 
das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

 e)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Absätze 1 bis 4 finden auf Ehrenbeamte kei-
ne Anwendung.“

 f)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Angestellte“ jeweils 
durch das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 werden das Wort „erfaßt“ durch 
das Wort „erfasst“ und das Wort „Einfluß“ 
durch das Wort „Einfluss“ ersetzt.

11.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 werden das Wort „übrigen“ 
durch das Wort „Übrigen“ ersetzt und nach dem 
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Wort „festgelegt“ die Wörter „und bekannt ge-
macht“ eingefügt.

 b)   In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Wahlaus-
schuß“ durch das Wort „Wahlausschuss“ ersetzt.

12.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 werden vor dem Wort „Grup-
pen“ die Wörter „mitgliedschaftlich organisier-
ten“ eingefügt.

 b)   In Absatz 2 Satz 2 und 3 wird das Wort „daß“ 
durch das Wort „dass“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Jeder Wahlvorschlag muss Familienname, Vor-
name, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, An-
schrift, Staatsangehörigkeit sowie bei Parteien 
oder Wählergruppen deren Namen oder Bezeich-
nung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch diese, angeben.“

13. § 17 wird wie folgt geändert:

 a)   Dem Absatz 2 werden folgende Sätze 4 und 5 an-
gefügt:

   „Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Ver-
sammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewer-
bern und Ersatzbewerbern ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich und ihr Programm der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen.“

 b)   In Absatz 6 wird das Wort „Beschluß“ durch das 
Wort „Beschluss“ ersetzt.

 c)   In Absatz 7 wird das Wort „Beschlußfähigkeit“ 
durch das Wort „Beschlussfähigkeit“ ersetzt.

 d)   In Absatz 8 Satz 2 und 3 wird das Wort „daß“ 
durch das Wort „dass“ ersetzt, in Satz 2 bis 5 das 
Wort „Statt“ durch das Wort „statt“.

14.  § 21 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

   „3. in einem Wahlbezirk kein Bewerber oder im 
Wahlgebiet weniger Bewerber zugelassen wird 
oder werden, als Vertreter zu wählen sind.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Satz 1 wird durch folgende Sätze 1 und 2 er-
setzt:

     „Die Nachwahl muss spätestens fünf Wochen 
nach dem Tag der ausgefallenen Wahl und 
kann im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 schon an 
diesem Tag stattfinden. Im Fall des Absatzes 
1 Nr. 3 kann sie auch auf einen späteren 
Zeitpunkt als fünf Wochen nach dem Tag der 
ausgefallenen Wahl festgelegt werden.“

  bb)  Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

15.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 122“ durch 
die Angabe „§ 125“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 wird das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ ersetzt.

16.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 wird das Wort „Einflußnahme“ durch 
das Wort „Einflussnahme“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Während der Wahlzeit sind in und an dem 
Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, so-
wie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäu-
de jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriften-
sammlung verboten.“

17.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 wird das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Der Wähler faltet daraufhin den Stimmzettel 
in der Weise, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist, und wirft ihn in die Wahlurne.“

 c)   In Absatz 5 werden das Wort „daß“ durch das 
Wort „dass“ und das Wort „Stimmenzählgeräte“ 
durch das Wort „Wahlgeräte“ ersetzt.

18.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden das Wort „Gemeindedirek-
tor“ durch das Wort „Bürgermeister“, das Wort 
„Wahlumschlag“ durch das Wort „Stimmzettel-
umschlag“ und das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden das Wort „Gemeindedirek-
tor“ durch das Wort „Bürgermeister“, das 
Wort „Statt“ durch das Wort „statt“ und das 
Wort „daß“ durch das Wort „dass“ ersetzt.

  bb)   In Satz 2 werden das Wort „Gemeindedirek-
tor“ durch das Wort „Bürgermeister“ und 
das Wort „Statt“ durch das Wort „statt“ er-
setzt.

19.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird das Wort „Wahlumschlag“ 
durch das Wort „Stimmzettelumschlag“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, 4, 7 und 8 werden das 
Wort „Wahlumschlag“ durch das Wort „Stimm-
zettelumschlag“, in Nummer 5 das Wort „Wahl-
umschläge“ durch das Wort „Stimmzettelum-
schläge“ und in Nummer 5 und 6 das Wort 
„Statt“ durch das Wort „statt“ ersetzt.

 c)   In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Gemeindedi-
rektor“ durch das Wort „Bürgermeister“ ersetzt.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Stimmen eines Wählers, der an der Brief-
wahl teilgenommen hat, werden nicht dadurch 
ungültig, dass er vor dem oder am Wahltag stirbt 
oder sonst sein Wahlrecht nach § 8 verliert. Vor 
einem Fortzug aus dem Wahlgebiet abgegebene 
Stimmen werden ungültig, bei einem Wohnort-
wechsel innerhalb desselben Kreises auch für die 
Kreiswahl.“

20.  § 33 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Wahlaus-
schuß“ durch das Wort „Wahlausschuss“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „(2) Von der gemäß § 3 in jedem Wahlgebiet zu 
wählenden Gesamtzahl von Vertretern wird die 
Zahl der erfolgreichen Wahlbezirksbewerber ab-
gezogen, die als Einzelbewerber aufgetreten oder 
von einer nach Absatz 1 Satz 2 nicht zu berück-
sichtigenden Partei oder Wählergruppe vorge-
schlagen sind. Von der so gebildeten Ausgangs-
zahl werden den am Verhältnisausgleich teilneh-
menden Parteien und Wählergruppen nach dem 
Divisorverfahren mit Standardrundung so viele 
Sitze zugeteilt, wie ihnen im Verhältnis der auf 
ihre Reserveliste entfallenen Stimmenzahlen zur 
Gesamtstimmenzahl nach Absatz 1 zustehen (ers-
te Zuteilungszahl). Jede Partei oder Wählergrup-
pe erhält so viele Sitze, wie sich nach Teilung ih-
rer Stimmen durch den Zuteilungsdivisor und 
anschließender Rundung ergeben. Der Zutei-
lungsdivisor ist so zu bestimmen, dass insgesamt 
so viele Sitze wie nach der Ausgangszahl auf die 
Reservelisten entfallen. Bei der Rundung sind 
Zahlenbruchteile unter 0,5 auf die darunter lie-
gende Zahl abzurunden und Zahlenbruchteile ab 
0,5 auf die darüber liegende Zahl aufzurunden. 
Kommt es bei Berücksichtigung von bis zu vier 
Stellen nach dem Komma zu Rundungsmöglich-
keiten mit gleichen Zahlenbruchteilen, entschei-
det das vom Wahlleiter zu ziehende Los, sofern 
nur ein Sitz zugeteilt werden kann. Zur Ermitt-
lung des Zuteilungsdivisors ist die Gesamtstim-
menzahl durch die Ausgangszahl zu teilen. 

   Falls nach dem sich so ergebenden Divisor bei 
Rundung insgesamt weniger Sitze als nach der 
Ausgangszahl vergeben würden, ist der Divisor 
auf den nächstfolgenden Divisor, der bei Run-
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dung die Ausgangszahl ergibt, herunterzusetzen; 
würden insgesamt mehr Sitze als nach der Aus-
gangszahl vergeben, ist der Divisor auf den 
nächstfolgenden Divisor, der bei Rundung die 
Ausgangszahl ergibt, heraufzusetzen.“

 c)   Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

   „(3) Parteien oder Wählergruppen, die nach Ab-
satz 2 nicht mindestens eine Zahl von 1,0 für ei-
nen einzigen Sitz erreichen, bleiben bei der Sitz-
zuteilung unberücksichtigt.

   In diesem Fall findet eine erneute Sitzberechnung 
nach Absatz 2 statt. Dabei werden von der Ge-
samtstimmenzahl nach Absatz 1 die Stimmen-
zahlen der nach Satz 1 und nach Absatz 2 bei der 
Sitzverteilung nicht zu berücksichtigenden Par-
teien oder Wählergruppen abgezogen.“

 d)   Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie 
folgt gefasst:

   „(4) Haben Parteien und Wählergruppen mehr 
Sitze in den Wahlbezirken errungen, als ihnen 
nach Absatz 2 zustehen, wird die Ausgangszahl 
um so viele Sitze erhöht, wie notwendig sind, um 
auch unter Berücksichtigung der erzielten Mehr-
sitze eine Sitzverteilung nach dem Verhältnis der 
Stimmenzahlen zu erreichen. Dazu wird die Zahl 
der in den Wahlbezirken errungenen Sitze der 
Partei oder Wählergruppe, die das günstigste Ver-
hältnis dieser Sitzzahl zur ersten Zuteilungszahl 
erreicht hat, mit der Gesamtstimmenzahl nach 
Absatz 1 multipliziert und durch die Stimmenzahl 
dieser Partei oder Wählergruppe dividiert. Die 
zweite Ausgangszahl für die Sitzzuteilung ist mit 
einer Stelle nach dem Komma zu berechnen und 
auf eine ganze Zahl nach Absatz 2 Satz 5 auf- 
oder abzurunden. Ist durch die erhöhte Ausgangs-
zahl die Gesamtzahl der Sitze eine ungerade Zahl, 
wird diese Ausgangszahl um eins erhöht. 

   Erhalten Parteien oder Wählergruppen bei der 
Berechnung mit der erhöhten Ausgangszahl nicht 
eine Sitzzahl, die der Zahl ihrer erfolgreichen 
Wahlbezirksbewerber entspricht, wird die er-
höhte Ausgangszahl auf die nächste gerade Zahl 
erhöht, bei der die Zahl ihrer im Verhältnisaus-
gleich errechneten Sitze erstmals der Zahl ihrer 
erfolgreichen Wahlbezirksbewerber entspricht.“

 e)   Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 einge-
fügt:

   „(5) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Ab-
satz 2 und 3 eine Partei oder Wählergruppe, die 
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhal-
ten hat, nicht mehr als die Hälfte der insgesamt 
zu vergebenden Sitze, wird ihr vorab ein weiterer 
Sitz zugeteilt (Zusatzmandat). Von den anderen 
Parteien oder Wählergruppen erhält diejenige mit 
dem niedrigsten Zahlenbruchteil ab 0,5 einen 
Sitz weniger als nach Absatz 2. Betragen die 
Zahlenbruchteile sämtlich weniger als 0,5, erhält 
die Partei oder Wählergruppe einen Sitz weniger, 
die bei einer erneuten Berechnung nach Absatz 2 
mit der Gesamtstimmenzahl und der Gesamtsitz-
zahl der verbleibenden Parteien und Wählergrup-
pen den niedrigsten Zahlenbruchteil erreicht. Bei 
gleichen zu berücksichtigenden Zahlenbruchtei-
len bis zu vier Stellen nach dem Komma ent-
scheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los.“

 f)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

 g)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7.

 h)  Der bisherige Absatz 6 wird aufgehoben.

20.1 § 37 wird wie folgt geändert: 

  In Nummer 6 wird das Wort „Hauptverwaltungsbe-
amten“ durch die Wörter „Bürgermeister oder Land-
rat“ ersetzt.

21.  § 44 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 wird das Wort „Hauptverwaltungsbe-
amten“ durch die Wörter „Bürgermeisters oder 
Landrates“ ersetzt.

22.  § 45 wird wie folgt gefasst:

 „§ 45
  (1) Wenn ein gewählter Bewerber stirbt oder die 

Annahme der Wahl ablehnt oder wenn ein Vertreter 
stirbt oder sonst aus der Vertretung ausscheidet, so 
wird der Sitz nach der Reserveliste derjenigen Partei 
oder Wählergruppe besetzt, für die der Ausgeschie-
dene bei der Wahl aufgetreten ist; ein späterer 
Wechsel der Zugehörigkeit des Ausgeschiedenen zur 
Partei oder Wählergruppe bleibt unberücksichtigt. 
Auf der Reserveliste bleiben diejenigen Bewerber 
außer Betracht, die aus der Partei oder Wählergrup-
pe, für die sie bei der Wahl aufgestellt waren, ausge-
schieden sind oder in der gemäß § 38 vorgesehenen 
Form auf ihre Anwartschaft verzichtet haben. Wer 
die Annahme der Wahl im Wahlbezirk oder die Wahl 
gemäß der Reserveliste ablehnt, kann nicht bzw. 
nicht erneut aus der Reserveliste berufen werden. Ist 
der nach Satz 1 Ausgeschiedene bei der Wahl nicht 
als Bewerber für eine Partei oder Wählergruppe auf-
getreten oder ist die Reserveliste erschöpft, so blei-
ben die betreffenden Sitze unbesetzt; die gesetzliche 
Mitgliederzahl vermindert sich entsprechend. Der 
Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk aufgestell-
ten und dort nicht gewählten Bewerber wird bei der 
Listennachfolge nicht berücksichtigt. An die Stelle 
des nach Satz 1 Ausgeschiedenen tritt der für ihn 
auf der Reserveliste aufgestellte Ersatzbewerber, 
falls ein solcher nicht benannt ist, der auf der Reser-
veliste der Reihenfolge nach nächste Bewerber. 
Wenn der bei der Listennachfolge zu berücksichti-
gende Ersatzbewerber oder Bewerber die Wählbar-
keit verloren hat, gestorben ist oder die Annahme 
der Wahl abgelehnt hat, gilt Satz 6 entsprechend.

  (2) Der Wahlleiter stellt unverzüglich nach Aus-
scheiden des bisherigen Vertreters den Nachfolger 
oder das Freibleiben des Sitzes fest und macht dies 
öffentlich bekannt. § 39 Abs. 1, § 40 Abs. 3 und § 41 
finden mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, 
dass an die Stelle des Beschlusses der Vertretung die 
Entscheidung des Wahlleiters tritt.“

23.  § 46 a wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 5 werden die Wörter „daß“ und „muß“ 
jeweils durch die Wörter „dass“ und „muss“ er-
setzt.

 b)  Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die Sitze in der Bezirksvertretung werden ent-
sprechend § 33 Abs. 2 auf die Parteien und Wäh-
lergruppen verteilt.“

24.  § 46 b wird wie folgt gefasst:

 „§ 46 b
  Auf die Wahl sowie die Abwahl der Bürgermeister 

gemäß den §§ 65 und 66 der Gemeindeordnung und 
der Landräte gemäß den §§ 44 und 45 der Kreisord-
nung finden die Vorschriften dieses Gesetzes ent-
sprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den 
§§ 46 c bis 46 e oder aus der Gemeindeordnung, der 
Kreisordnung und dem Landesbeamtengesetz etwas 
anderes ergibt.“

25.  § 46 c wird wie folgt geändert:

 a)  Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt:

   „(1) Wahltag ist ein Sonntag. Der Wahltag wird 
von der Aufsichtsbehörde festgelegt und bekannt 
gemacht.“

 b)   Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2. Dieser 
wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 werden die Wörter „mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat“ 
durch die Wörter „die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

     „Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das 
vom Wahlleiter zu ziehende Los.“

  cc)  Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
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 c)   Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

   „(3) § 4 ist nicht entsprechend anzuwenden. Ab-
weichend von § 10 Abs. 3 können Inhaber eines 
Wahlscheins in jedem Stimmbezirk des Wahlge-
biets wählen.“

 d)   Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden aufgeho-
ben.

26.  § 46 d wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 werden die Angaben „§ 65 Abs. 3“ 
und „§ 44 Abs. 3“ gestrichen.

  bb)   In Satz 3 wird das Wort „daß“ durch das 
Wort „dass“ ersetzt.

 b)   Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 
eingefügt:

   „(3) Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. 
Wird eine Person von mehreren Parteien oder 
Wählergruppen als gemeinsamer Bewerber be-
nannt, ist sie hierzu in geheimer Abstimmung 
entweder in einer gemeinsamen Versammlung 
oder in getrennten Versammlungen der Wahlvor-
schlagsträger zu wählen. Die Wahlvorschlagsträ-
ger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen kei-
nen anderen als den gemeinsamen Bewerber 
wählen und zur Wahl vorschlagen.

   (4) Bei gemeinsamen Wahlvorschlägen mit Betei-
ligung von Parteien oder Wählergruppen, die in 
der Vertretung des Wahlgebietes vertreten sind, 
richtet sich die Reihenfolge auf dem Stimmzettel 
nach der höchsten bei der letzten Wahl zur Ver-
tretung des Wahlgebiets erreichten Stimmenzahl 
einer der beteiligten Parteien oder Wählergrup-
pen. In diesem Fall werden auf dem Stimmzettel 
die an dem gemeinsamen Wahlvorschlag beteilig-
ten Parteien und Wählergruppen in der Reihen-
folge aufgeführt, die sich bei selbstständigen 
Wahlvorschlägen entsprechend § 23 Abs. 1 Satz 3 
erster Satzteil ergeben hätte; die an dem gemein-
samen Wahlvorschlag beteiligten Parteien und 
Wählergruppen im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 3 
zweiter Satzteil schließen sich auf dem Stimm-
zettel in alphabetischer Reihenfolge an. Bei ande-
ren gemeinsamen Wahlvorschlägen richtet sich 
bei gleichzeitigem Eingang von Wahlvorschlägen 
die alphabetische Reihenfolge in entsprechender 
Anwendung des § 23 Abs. 1 Satz 3 zweiter Satz-
teil nach dem Anfangsbuchstaben des an dem ge-
meinsamen Wahlvorschlag beteiligten Wahlvor-
schlagsträgers, der in dem Wahlvorschlag alpha-
betisch an erster Stelle steht. Auf dem Stimmzet-
tel werden im Fall des § 23 Abs. 1 Satz 3 zweiter 
Satzteil die an dem gemeinsamen Wahlvorschlag 
beteiligten Parteien und Wählergruppen in al-
phabetischer Reihenfolge aufgeführt.“

 c)   Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und wie 
folgt gefasst:

   „(5) Die Abstimmung über die Abwahl eines 
Bürgermeisters oder eines Landrates muss bald-
möglichst, spätestens innerhalb von drei Monaten 
nach dem Beschluss des Rates gemäß der Ge-
meindeordnung oder des Kreistages gemäß der 
Kreisordnung zur Einleitung des Abwahlverfah-
rens stattfinden. Den Tag der Abstimmung sowie 
die für ihre Vorbereitung maßgeblichen Fristen 
und Termine bestimmt die Vertretung.“

27.  § 46 e wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Satz wird zu Absatz 1.

 b)   Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

   „(2) Nach der Gemeindeordnung oder Kreisord-
nung wählbare Bewerber für das Amt des Bür-
germeisters oder des Landrats können auch dann 
gegen die Gültigkeit der Wahl binnen eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Ein-
spruch erheben, wenn sie nicht wahlberechtigt 
gemäß § 7 sind.“

28.  § 50 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 6 wird das Wort „muß“ durch 
das Wort „muss“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird das Wort „zusam-
mengefaßt“ durch das Wort „zusammengefasst“ 
ersetzt.

 c)   In Absatz 4 Satz 1 werden das Wort „Gemeinde-
direktor“ durch das Wort „Bürgermeister“ und 
das Wort „daß“ durch das Wort „dass“ ersetzt.

29.  § 51 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Einleitung wird wie folgt gefasst:

     „Das Innenministerium erlässt in der Kom-
munalwahlordnung die zur Ausführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften, 
insbesondere in“.

  bb)   In der Beschreibung zu § 2 wird das Wort 
„Beschlußfassung“ durch das Wort „Be-
schlussfassung“ ersetzt.

  cc)   In der Beschreibung zu den §§ 10 und 11 
werden die Wörter „und Auslegung“ gestri-
chen und nach dem Wort „Wählerverzeich-
nisse“ die Wörter „und Einsichtnahme in 
diese“ eingefügt.

  dd)   In der Beschreibung zu den §§ 14, 21, 22 und 
42 wird das Wort „besonderen“ durch das 
Wort „Besonderen“ ersetzt.

  ee)   In der Beschreibung zu § 25 wird das Wort 
„Stimmenzählgeräten“ durch das Wort 
„Wahlgeräten“ und das Wort „Stimmenzähl-
gerät“ durch das Wort „Wahlgerät“ ersetzt.

  ff)   In der Beschreibung zu § 29 wird das Wort 
„Stimmenzählgerät“ durch das Wort „Wahl-
gerät“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 wird nach dem Wort „Durchführung“ 
das Wort „der“ durch das Wort „von“ ersetzt.

30.  § 52 wird wie folgt gefasst:

 „§ 52 
 Berichtspflicht

  Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
Ablauf des Jahres 2016 über die mit diesem Gesetz 
gemachten Erfahrungen.“

Artikel 2
In-Kraft-Treten, Übergangsregelung

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Für zuvor auf einen Zeitpunkt ab dem In-Kraft-
Treten festgelegte Wahlen für das Amt des Bürgermeis-
ters oder Landrates gilt das Gesetz in der bisherigen 
Fassung; abweichend davon gilt § 46 c in der durch Arti-
kel 1 Nr. 25 geänderten Fassung.

(2) Abweichend von § 46 c Abs. 1 Satz 2 in der durch Ar-
tikel 1 geänderten Fassung wird der Wahltag für die Wahl 
der Bürgermeister und Landräte, deren Amtszeit zum Ab-
lauf der Wahlperiode der im Jahr 2004 gewählten kom-
munalen Vertretungen endet, vom Innenminister auf den 
Wahltag der allgemeinen Neuwahlen der kommunalen 
Vertretungen für die nächste Wahlperiode festgelegt.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2007
 

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t t g e r s

Die Justizministerin
für den

Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2007 S. 374
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Gesetz 
zur Vereinfachung des 

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
und zur Evaluierung weiterer Gesetze

Vom 9. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Vereinfachung des Verwaltungsvollstreckungs-

gesetzes und zur Evaluierung weiterer Gesetze

2010
Artikel 1

Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, in der Be-
kanntmachung der Neufassung vom 19. Februar 2003 
(GV. NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Fünften Befristungsgesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 351), wird wie folgt geän-
dert:

1.   In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Sache“ durch das 
Wort „Aufgabe“ ersetzt.

2.  § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 2 wird wie folgt ersetzt:

   „Andernfalls bestimmt das Innenministerium 
durch Rechtsverordnung die Vollstreckungsbehör-
den für einzelne Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie für sons-
tige Stellen oder Personen, denen durch Gesetz 
hoheitliche Aufgaben übertragen sind, und den 
Kostenbeitrag, den diese Gläubiger an die in An-
spruch genommene Vollstreckungsbehörde je Voll-
streckungsersuchen zu zahlen haben; soweit ein-
zelne Regelungen Haushaltsinteressen des Landes 
berühren, ist das Einvernehmen des Finanzminis-
teriums erforderlich.“

 b)  Satz 4 wird wie folgt ersetzt:

   „Auch in diesen Fällen bestimmt das Innenminis-
terium durch Rechtsverordnung den an diese zu 
zahlenden Kostenbeitrag.“

 c)  Folgende neue Sätze 5 und 6 werden angefügt:

   „Sofern keine Vollstreckungsbehörde bestimmt 
ist, kann die Bezirksregierung dies für den Einzel-
fall entscheiden. Hinsichtlich des Kostenbeitrages 
gilt die in Satz 4 genannte Rechtsverordnung.“

3.   In § 3 Abs. 2 Satz 2 wird hinter den Wörtern „Voll-
streckungsbeamten der Justizverwaltung“ folgender 
Klammerzusatz eingefügt: „(Gerichtsvollzieher und 
Vollziehungsbeamte der Justiz)“.

4.   In § 5 a Abs. 1 Satz 1 und Satz 3, § 11 Abs. 3, § 38 
Abs. 2 Satz 1, erster und zweiter Halbsatz sowie Satz 
2, § 39 Abs. 1, § 44 Abs. 2 Satz 5, § 53 Abs. 4 Satz 2 
wird die Bezeichnung „Gerichtsvollzieher“ durch die 
Bezeichnung „Vollstreckungsbeamter der Justizver-
waltung“ in der jeweils grammatikalisch korrekten 
Form ersetzt.

5.  § 20 wird wie folgt geändert:

 Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende neue Fassung:

  „(2) Wird die Vollstreckungsbehörde für einen Gläu-
biger tätig, der selbst keine Vollstreckungen durch-
führt, so hat dieser der Vollstreckungsbehörde Ersatz 
der Kosten zu leisten, die beim Schuldner nicht bei-
getrieben werden können.

  (3) Im Falle der Amtshilfe auf Ersuchen einer Voll-
streckungsbehörde mit Sitz außerhalb des Landes gilt 
für die ersuchende Behörde das Gleiche, sofern in 
dem betreffenden Land eine von § 8 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes abweichende und für die nord-
rhein-westfälische Behörde nachteilige Kostenrege-
lung gilt und die Kosten 25 Euro übersteigen.“

790
Artikel 2

Änderung des Gemeinschaftswaldgesetzes

Das Gemeinschaftswaldgesetz vom 8. April 1975 (GV. 
NRW. S. 304), zuletzt geändert durch Artikel 18 (Erster 
Teil) des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), 
wird wie folgt geändert:

1.   In § 20 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Gemeindekasse“ 
durch die Bezeichnung „für das Mahn- und Vollstre-
ckungsverfahren bestimmten zentralen Stelle der Ge-
meinde“ ersetzt.

2.   In § 20 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Gemeindekas-
sen“ durch die Bezeichnung „für das Mahn- und Voll-
streckungsverfahren bestimmten zentralen Stellen 
der Gemeinden“ ersetzt. Am Ende des Satzes 1 wird 
die Bezeichnung „für das Land Nordrhein-Westfa-
len“ ersetzt durch die Bezeichnung „NRW (VwVG 
NRW)“.

3.  § 20 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ersetzt:

  „Für die Festlegung des Kostenbeitrags gilt § 2 Abs. 2 
Satz 4 VwVG NRW.“

201
Artikel 3

Aufhebung des Euro-Einführungsgesetzes

Das Euro-Einführungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
24. November 1998 (GV. NRW. S. 686), geändert durch 
Artikel 11 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 332), wird aufgehoben.

114
Artikel 4

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bereinigung des 
in Nordrhein-Westfalen geltenden preußischen Rechts

§ 6 des Gesetzes zur Bereinigung des in Nordrhein-West-
falen geltenden preußischen Rechts vom 7. November 
1961 (GV. NRW. S. 325), geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), erhält 
folgende neue Fassung:

„§ 6 
In-Kraft-Treten und Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1962 in Kraft. Die Lan-
desregierung berichtet dem Landtag bis Ende 2011 über 
die Notwendigkeit des Fortbestehens dieses Gesetzes.“

40
Artikel 5

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Rentengüter

Das Gesetz über Rentengüter vom 27. Juni 1890 (PrGS.
NRW. S. 104), geändert durch Artikel 64 des Gesetzes vom 
18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), soll bis auf Weiteres un-
verändert fortbestehen. Daher wird in § 6 die Bezeich-
nung „2005“ durch die Bezeichnung „2012“ ersetzt.

Artikel 6
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkün-
dung folgenden Monats in Kraft.

Artikel 5 tritt mit Wirkung vom 31. Dezember 2005 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident 

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t t g e r s
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Die Justizministerin
zugleich

für den Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2007 S. 379
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Gesetz 
zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – 

GO-Reformgesetz
Vom 9. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – 

GO-Reformgesetz

2023

Artikel I
Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 (Erster Teil) des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 498), wird wie folgt geändert:

 1.   Die Abkürzung im Normkopf erhält folgende Fas-
sung:

 „(GO NRW)“.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Sie handeln zugleich in Verantwortung für die zu-
künftigen Generationen.“

 3.  § 3 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 Satz 2 wird „§ 4 Abs. 5“ durch „§ 4 
Abs. 8“ ersetzt.

 4.  § 4 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 4
 Zusätzliche Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden

  (1) Mittleren kreisangehörigen Städten (Absatz 2) 
und Großen kreisangehörigen Städten (Absatz 3) 
können neben den Aufgaben nach den §§ 2 und 3 zu-
sätzliche Aufgaben durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung übertragen werden.

  (2) Eine kreisangehörige Gemeinde ist auf eigenen 
Antrag zur Mittleren kreisangehörigen Stadt zu be-
stimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an 
drei aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) 
mehr als 20.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts 
wegen zur Mittleren kreisangehörigen Stadt zu be-
stimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an 
drei aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) 
mehr als 25.000 Einwohner beträgt.

  (3) Eine kreisangehörige Gemeinde ist auf eigenen 
Antrag zur Großen kreisangehörigen Stadt zu be-
stimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an 
drei aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) 
mehr als 50.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts 
wegen zur Großen kreisangehörigen Stadt zu be-
stimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an 
drei aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) 
mehr als 60.000 Einwohner beträgt.

  (4) Eine Große kreisangehörige Stadt ist auf eigenen 
Antrag zur Mittleren kreisangehörigen Stadt zu be-
stimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an 
fünf aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) 
weniger als 50.000 Einwohner beträgt. Sie ist von 
Amts wegen zur Mittleren kreisangehörigen Stadt zu 
bestimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl 
an fünf aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) 
weniger als 45.000 Einwohner beträgt.

  (5) Eine Mittlere kreisangehörige Stadt oder eine 
Große kreisangehörige Stadt ist auf eigenen Antrag 
in der Rechtsverordnung (Absatz 6) zu streichen, 
wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an fünf auf-
einanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) weniger als 
20.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts wegen in 
der Rechtsverordnung (Absatz 6) zu streichen, wenn 
ihre maßgebliche Einwohnerzahl an fünf aufeinan-
derfolgenden Stichtagen (Absatz 7) weniger als 
15.000 Einwohner beträgt.

  (6) Über Anträge nach den Absätzen 2 bis 5 entschei-
det das Innenministerium. Ihnen ist zu entsprechen, 
wenn zwingende übergeordnete Interessen nicht ent-
gegenstehen. Die Bestimmung kreisangehöriger Ge-
meinden zur Mittleren oder Großen kreisangehörigen 
Stadt erfolgt durch Rechtsverordnung der Landesre-
gierung. Änderungen dieser Rechtsverordnung treten 
ein Kalenderjahr nach der Verkündung in Kraft.

  (7) Maßgebliche Einwohnerzahl ist die vom Landes-
amt für Datenverarbeitung und Statistik veröffent-
lichte Zahl der jeweils auf den 30. Juni und 31. De-
zember eines jeden Jahres fortgeschriebenen Bevöl-
kerung (Stichtage).

  (8) Eine Gemeinde kann gemäß §§ 23 ff. des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit

 a)   mit einer oder mehreren benachbarten Gemein-
den vereinbaren, eine oder mehrere Aufgaben 
nach Absatz 1 in der Form gemeinsam wahrzu-
nehmen, dass eine der Gemeinden die Aufgabe 
übernimmt oder für die übrigen Beteiligten 
durchführt,

 b)   als Mittlere oder Große kreisangehörige Stadt mit 
dem Kreis vereinbaren, dass eine oder mehrere 
ihr nach Absatz 1 übertragene Aufgaben vom 
Kreis übernommen werden.

  In den Fällen des Buchstaben a) muss die Summe 
der Einwohnerzahl der beteiligten Gemeinden die 
jeweilige Einwohnerzahl des Absatzes 2 Satz 1 oder 
des Absatzes 3 Satz 1 überschreiten (additiver 
Schwellenwert). Die Gemeinde gilt insoweit als 
Mittlere bzw. Große kreisangehörige Stadt. Die Ab-
sätze 4 und 5 gelten entsprechend. Soweit durch die 
Vereinbarung Aufgaben vom Kreis auf die Gemein-
de übergehen, ist das Benehmen mit dem abge-
benden Kreis erforderlich. Der Kreis gilt insoweit 
als Beteiligter im Sinne von § 29 Abs. 4 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit. § 3 Abs. 6 
gilt entsprechend.“

 5.  § 7 wird wie folgt geändert:

 Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

  „Die Hauptsatzung und ihre Änderung kann der Rat 
nur mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder beschließen.“

 6.  § 13 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Eine kreisangehörige Stadt, in der die Kreisverwal-
tung ihren Sitz hat, ist berechtigt, die Bezeichnung 
„Kreisstadt“ zu führen.“
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 7.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 ange-
fügt:

   „Der Rat kann mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder be-
schließen, dass über eine Angelegenheit der Ge-
meinde ein Bürgerentscheid stattfindet (Ratsbür-
gerentscheid). Absatz 2 Satz 1 sowie die Absätze 
5, 7, 8 und 10 gelten entsprechend.“

 b)   In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Personen“ ge-
strichen und durch das Wort „Bürger“ ersetzt.

 c)  In Absatz 6 wird folgender Satz 6 angefügt:

   „Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festge-
stellt, darf bis zur Feststellung des Ergebnisses 
des Bürgerentscheids eine dem Begehren entge-
genstehende Entscheidung der Gemeindeorgane 
nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer 
derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen 
werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben 
rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu 
bestanden (Sperrwirkung des zulässigen Bürger-
begehrens).“

 8.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 4 Buchstabe b wird das Wort „Auslän-
dergesetz“ durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“ 
ersetzt.

 b)   In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „Satz“ ersetzt 
durch die Bezeichnung „Nr.“.

 9.  § 29 wird wie folgt geändert:

  In § 29 Abs. 3 wird die Angabe „500 Deutsche Mark“ 
durch die Angabe „250 Euro“ sowie die Angabe 
„1000 Deutsche Mark“ durch die Angabe „500 Eu-
ro“ ersetzt.

10.  § 34 wird wie folgt geändert:

 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

  „(2) Beschlüsse über die Verleihung oder die Entzie-
hung des Ehrenbürgerrechts und über die Entzie-
hung einer Ehrenbezeichnung fasst der Rat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder.“

11.  § 36 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird als Satz 3 eingefügt:

   „Der Rat kann beschließen, dass der Bezirksvor-
steher die Bezeichnung Bezirksbürgermeister 
führt.“

 b)   Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sätze 4 und 
5.

12.  § 39 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Der Rat kann beschließen, dass der Ortsvorsteher 
die Bezeichnung Ortsbürgermeister führt.“

13.  § 40 wird wie folgt geändert:

 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

  „(2) Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den 
Bürgermeister vertreten. Der Rat besteht aus den ge-
wählten Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister 
(Mitglied kraft Gesetzes). Die Vertretung und Reprä-
sentation des Rates obliegt dem Bürgermeister (in 
kreisfreien Städten: Oberbürgermeister). Den Vor-
sitz im Rat führt der Bürgermeister.

  Der Bürgermeister hat im Rat Stimmrecht. In den 
Fällen der §§ 47 Abs. 1, 48 Abs. 1, 50 Abs. 3, 53 
Abs. 2, 55 Abs. 3 und 4, 58 Abs. 1, 3 und 5, 66 Abs. 1, 
69 Abs. 1 Satz 2, 73 Abs. 1 und 3 und 96 Abs. 1 
Satz 4 stimmt er nicht mit.“

14.  § 41 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 Satz 2 werden die Buchstaben k und l 
wie folgt gefasst:

  „k) die teilweise oder vollständige Veräußerung oder 
Verpachtung von Eigenbetrieben, die teilweise oder 
vollständige Veräußerung einer unmittelbaren oder 

mittelbaren Beteiligung an einer Gesellschaft oder 
anderen Vereinigungen des privaten Rechts, die Ver-
äußerung eines Geschäftsanteils an einer eingetra-
genen Kreditgenossenschaft sowie den Abschluss 
von anderen Rechtsgeschäften im Sinne des § 111 
Abs. 1 und 2,

  l) die Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Ein-
schränkung und Auflösung von Anstalten des öffent-
lichen Rechts gemäß § 114 a, öffentlichen Einrich-
tungen und Eigenbetrieben, die Bildung oder Auflö-
sung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens 
gemäß § 27 Abs. 1 bis 3 und 6 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit, die Änderung der 
Unternehmenssatzung eines gemeinsamen Kommu-
nalunternehmens sowie der Austritt aus einem ge-
meinsamen Kommunalunternehmen, die erstmalige 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung sowie die 
Erhöhung einer unmittelbaren oder mittelbaren Be-
teiligung an einer Gesellschaft oder anderen Verei-
nigungen in privater Rechtsform, den Erwerb eines 
Geschäftsanteils an einer eingetragenen Kreditge-
nossenschaft,“.

15.  § 43 wird wie folgt geändert:
 a)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Mitglied 

des Rates, einer Bezirksvertretung und eines Aus-
schusses“ durch die Wörter „Ratsmitglied, Mit-
glied einer Bezirksvertretung oder Mitglied eines 
Ausschusses“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Mitglieder 
des Rates und der Ausschüsse“ durch die Wörter 
„Ratsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüs-
se“ ersetzt.

16.  § 44 wird wie folgt geändert:
 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Mitglied 

des Rates, einer Bezirksvertretung oder eines 
Ausschusses“ durch die Wörter „Ratsmitglied, 
Mitglied einer Bezirksvertretung oder Mitglied 
eines Ausschusses“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Mitglieder 
des Rates, der Bezirksvertretungen und der Aus-
schüsse“ durch die Wörter „Ratsmitglieder, Mit-
glieder der Bezirksvertretungen oder Mitglieder 
der Ausschüsse“ ersetzt.

17.  § 45 wird wie folgt geändert:
 a)  Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
   „Ein Ratsmitglied, ein Mitglied einer Bezirksver-

tretung oder ein Mitglied eines Ausschusses hat 
Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles, der 
ihm durch die Mandatsausübung entsteht, soweit 
sie während der regelmäßigen Arbeitszeit erfor-
derlich ist.“

 b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:
   „(4) Unabhängig von einem Anspruch auf Ver-

dienstausfall besteht ein Anspruch auf angemes-
sene Aufwandsentschädigung nach folgenden 
Maßgaben:

  1.   Einem Ratsmitglied oder einem Mitglied einer 
Bezirksvertretung kann die Aufwandsentschä-
digung teilweise als Sitzungsgeld für Rats-, 
Bezirksvertretungs-, Ausschuss- und Frakti-
onssitzungen gezahlt werden.

  2.   Ein Ausschussmitglied, das nicht Ratsmitglied 
ist (sachkundiger Bürger oder sachkundiger 
Einwohner), erhält ein Sitzungsgeld für die im 
Rahmen seiner Mandatsausübung erforderliche 
Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen.

  3.   Ein stellvertretendes Ausschussmitglied, das 
nicht Ratsmitglied ist, erhält unabhängig vom 
Eintritt des Vertretungsfalles für die Teilnah-
me an Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld.“

 c)  Es wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:
   „(5) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von 

Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Frakti-
onsarbeitskreise). Die Zahl der ersatzpflichtigen 
Fraktionssitzungen pro Jahr ist in der Hauptsat-
zung zu beschränken.“
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 d)   Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie 
folgt neu gefasst:

   „(6) Das Innenministerium bestimmt durch 
Rechtsverordnung

  1.   die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädi-
gung sowie die Höhe der Sitzungsgelder,

  2.   die Fahrtkostenerstattung und den Ersatz von 
Auslagen neben der Aufwandsentschädigung.

   Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der 
Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ablauf der 
Hälfte der Wahlzeit anzupassen. Grundlage dafür 
ist die Preisentwicklung ausgewählter Waren und 
Leistungen im Preisindex für die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte seit dem Zeitpunkt der 
vorangegangenen Anpassung der Höhe der Auf-
wandsentschädigung und der Sitzungsgelder.“

18.  § 47 wird wie folgt geändert:

 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

 „Der Rat wird vom Bürgermeister einberufen.“

19.  § 50 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 erhalten die Sätze 4 und 5 folgende 
Fassung:

   „Auf Antrag einer in der Geschäftsordnung zu 
bestimmenden Zahl von Mitgliedern des Rates ist 
namentlich abzustimmen. Auf Antrag mindestens 
eines Fünftels der Mitglieder des Rates ist geheim 
abzustimmen.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

  bb)  Als neue Sätze 3 bis 6 werden eingefügt:

     „Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahl-
vorschläge der Fraktionen und Gruppen des 
Rates entsprechend dem Verhältnis der Stim-
menzahlen, die auf die einzelnen Wahlvor-
schläge entfallen, zur Gesamtzahl der abge-
gebenen gültigen Stimmen zu verteilen. Je-
dem Wahlvorschlag werden zunächst so viele 
Sitze zugeteilt, wie sich für ihn ganze Zahlen 
ergeben. Sind danach noch Sitze zu verge-
ben, so sind sie in der Reihenfolge der höchs-
ten Zahlenbruchteile zuzuteilen. Bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das Los.“

  cc)  Der bisherige Satz 5 wird Satz 7.

 c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Hat der Rat zwei oder mehr Vertreter oder Mit-
glieder im Sinne der §§ 63 Abs. 2 und 113 zu bestel-
len oder vorzuschlagen, die nicht hauptberuflich 
tätig sind, ist das Verfahren nach Absatz 3 entspre-
chend anzuwenden. Dies gilt ebenso, wenn zwei 
oder mehr Personen vorzeitig aus dem Gremium 
ausgeschieden sind, für das sie bestellt oder vorge-
schlagen worden waren und für diese mehrere 
Nachfolger zu wählen sind. Scheidet eine Person 
vorzeitig aus dem Gremium aus, für das sie bestellt 
oder vorgeschlagen worden war, wählt der Rat den 
Nachfolger für die restliche Zeit nach Absatz 2.“

 d)  Als neuer Absatz 6 wird angefügt:

   „(6) Ein Mitglied, in dessen Person ein Ausschlie-
ßungsgrund nach § 31 besteht, kann an der Bera-
tung und Abstimmung nicht teilnehmen.“

20.  § 53 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Wenn er persönlich betroffen ist, handelt der 
Stellvertreter.“

 b)   In Absatz 2 wird das Wort „Stellvertreter“ durch 
die Wörter „allgemeine Vertreter“ ersetzt.

21.  § 55 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

   „Der Bürgermeister ist verpflichtet, einem Rats-
mitglied auf Verlangen Auskunft zu erteilen oder 
zu einem Tagesordnungspunkt Stellung zu neh-

men. In Angelegenheiten einer Bezirksvertretung 
ist dessen Mitglied in gleicher Weise berechtigt 
und der Bürgermeister verpflichtet.“

 b)   In Absatz 2 wird das Semikolon nach dem Wort 
„gehören“ durch einen Punkt ersetzt. Der letzte 
Halbsatz entfällt.

 c)  Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

   „Zu diesem Zweck kann der Rat mit der Mehr-
heit der Ratsmitglieder vom Bürgermeister Ein-
sicht in die Akten durch einen von ihm bestimm-
ten Ausschuss oder einzelne von ihm beauftragte 
Mitglieder verlangen.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 erhält folgende Fassung:

     „In Einzelfällen muss auf Beschluss des Ra-
tes mit der Mehrheit der Ratsmitglieder oder 
auf Verlangen eines Fünftels der Ratsmit-
glieder oder einer Fraktion auch einem ein-
zelnen, von den Antragstellern jeweils zu 
 benennenden Ratsmitglied Akteneinsicht 
 gewährt werden.“

  bb)  Als Sätze 3 und 4 werden angefügt:

     „Dritte sind von der Teilnahme an der Ak-
teneinsicht ausgeschlossen. Akteneinsicht 
darf einem Ratsmitglied oder einem Mitglied 
der Bezirksvertretung nicht gewährt werden, 
das wegen Interessenwiderstreits von der Be-
ratung und Entscheidung der Angelegenheit 
ausgeschlossen ist.“

 e)  Als neuer Absatz 5 wird angefügt:

   „(5) Jedem Ratsmitglied oder jedem Mitglied ei-
ner Bezirksvertretung ist vom Bürgermeister auf 
Verlangen Akteneinsicht zu gewähren, soweit die 
Akten der Vorbereitung oder der Kontrolle von 
Beschlüssen des Rates, des Ausschusses oder der 
Bezirksvertretung dienen, der es angehört. Dritte 
sind von der Teilnahme an der Akteneinsicht aus-
geschlossen. Die Akteneinsicht darf nur verwei-
gert werden, soweit ihr schutzwürdige Belange 
Betroffener oder Dritter entgegenstehen. Die ab-
lehnende Entscheidung ist schriftlich zu begrün-
den. Akteneinsicht darf einem Ratsmitglied oder 
einem Mitglied der Bezirksvertretung nicht ge-
währt werden, das wegen Interessenwiderstreits 
von der Beratung und Entscheidung der Angele-
genheit ausgeschlossen ist.“

22.  § 56 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen 
von Ratsmitgliedern oder von Mitgliedern einer 
Bezirksvertretung, die sich auf der Grundlage 
grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu 
möglichst gleichgerichtetem Wirken zusammen-
geschlossen haben. Im Rat einer kreisangehörigen 
Gemeinde muss eine Fraktion aus mindestens 
zwei Mitgliedern, im Rat einer kreisfreien Stadt 
aus mindestens drei Mitgliedern, in einer Be-
zirksvertretung aus mindestens zwei Mitgliedern 
bestehen. Satz 1 gilt für Gruppen ohne Frakti-
onsstatus im Rat oder einer Bezirksvertretung 
entsprechend. Eine Gruppe im Rat oder in einer 
Bezirksvertretung besteht aus mindestens zwei 
Mitgliedern.“

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und 
Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu 
den sächlichen und personellen Aufwendungen 
für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an 
die Fraktionen und Gruppen sind in einer beson-
deren Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. 
Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein 
Nachweis in einfacher Form zu führen, der un-
mittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist. Eine 
Gruppe erhält mindestens eine proportionale 
Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen 
entspricht, die die kleinste Fraktion nach Ab-
satz 1 Satz 2 erhält oder erhalten würde. Einem 
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Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder Gruppe 
angehört, stellt die Gemeinde in angemessenem 
Umfang Sachmittel und Kommunikationsmittel 
zum Zwecke seiner Vorbereitung auf die Ratssit-
zung zur Verfügung. Der Rat kann stattdessen be-
schließen, dass ein Ratsmitglied aus Haushalts-
mitteln finanzielle Zuwendungen erhält, die die 
Hälfte des Betrages nicht übersteigen dürfen, die 
eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielte. In die-
sem Fall ist nach den Sätzen 2 und 3 zu verfah-
ren.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

     „Ein hauptberuflich tätiger Mitarbeiter einer 
Fraktion kann Ratsmitglied sein.“

  bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

     „Die Geschäftsordnung bestimmt auch, ob 
eine Fraktion ein Ratsmitglied, das keiner 
Fraktion angehört, als Hospitant aufnehmen 
kann.“

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Soweit personenbezogene Daten an Ratsmit-
glieder oder Mitglieder einer Bezirksvertretung 
übermittelt werden dürfen, ist ihre Übermittlung 
auch an Mitarbeiter einer Fraktion oder einer 
Gruppe oder eines einzelnen Ratsmitgliedes nach 
Absatz 3 Satz 4 zulässig, wenn diese zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet sind.“

23.  § 58 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

   „Der Rat regelt mit der Mehrheit der Stimmen 
der Ratsmitglieder die Zusammensetzung der 
Ausschüsse und ihre Befugnisse.“

 b)   In Absatz 1 Satz 5 wird der Punkt durch ein Se-
mikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
„§ 45 Abs. 4 Nr. 3 bleibt unberührt.“

 c)   In Absatz 2 werden als neue Sätze 3 und 4 einge-
fügt:

   „Auf Verlangen des Bürgermeisters ist der Aus-
schussvorsitzende verpflichtet, einen Gegenstand 
in die Tagesordnung aufzunehmen. Der Aus-
schussvorsitzende ist in gleicher Weise verpflich-
tet, wenn eine Fraktion dies beantragt.“

 d)  Der bisherige Satz 3 wird Satz 5.

24.  § 64 wird wie folgt geändert:

 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

  „Sie sind vom Bürgermeister oder dem allgemeinen 
Vertreter und einem vertretungsberechtigten Be-
diensteten zu unterzeichnen, soweit nicht dieses 
 Gesetz etwas anderes bestimmt.“

25.  § 65 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Der Bürgermeister wird von den Bürgern in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl auf die Dauer von sechs Jahren 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ge-
wählt. Die Wahl findet frühestens drei Monate 
vor und spätestens sechs Monate nach Ablauf der 
Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters statt. 
Die näheren Vorschriften trifft das Kommunal-
wahlgesetz.“

 b)  Die Absätze 2, 3 und 4 werden gestrichen.

 c)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 2.

 d)   Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 3 und erhält 
folgende Fassung:

   „(3) Der Bürgermeister wird vom Vorsitzenden 
(ehrenamtlicher Stellvertreter oder Altersvorsit-
zender) in einer Sitzung des Rates vereidigt und 
in sein Amt eingeführt.“

 e)  Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

   „(4) Für die dienstrechtliche Stellung gelten die 
beamtenrechtlichen Vorschriften.“

26.  § 66 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige § 66 wird § 66 Abs. 1.

 b)  § 66 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 2 erhält folgende Fassung:

     „Zur Einleitung des Abwahlverfahrens be-
darf es eines von mindestens der Hälfte der 
gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder gestell-
ten Antrags und eines mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Rats-
mitglieder zu fassenden Beschlusses.“

  bb)   In Satz 8 wird das Wort „Mitglieder“ durch 
die Wörter „Zahl der Ratsmitglieder“ ersetzt.

 c)  Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

   „(2) Der Bürgermeister gilt als abgewählt, falls er 
binnen einer Woche nach dem Beschluss gemäß 
Absatz 1 Satz 2 auf die Entscheidung der Bürger 
über seine Abwahl verzichtet. Der Verzicht ist 
schriftlich gegenüber dem ehrenamtlichen Stell-
vertreter zu erklären. Mit dem Ablauf des Tages, 
an dem dieser Verzicht dem ehrenamtlichen 
Stellvertreter zugeht, gilt die Abwahl als er-
folgt.“

27.  § 67 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Der Rat wählt für die Dauer seiner Wahlzeit 
aus seiner Mitte ohne Aussprache ehrenamtliche 
Stellvertreter des Bürgermeisters.“

 b)  In Absatz 2 erhält Satz 2 folgende Fassung:

   „Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahlvor-
schläge der Fraktionen und Gruppen des Rates 
nach der Reihenfolge der Höchstzahlen zu vertei-
len, die sich durch Teilung der auf die Wahlvor-
schläge entfallenden Stimmenzahlen durch 1, 2, 3 
usw. ergeben.“

28.  § 68 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Beamte oder 
Angestellte“ ersetzt durch das Wort „Bedienstete“.

29.  § 70 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird das Wort „hauptamtliche“ ge-
strichen.

 b)  In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sind 
verpflichtet, sich im Interesse der Einheitlichkeit 
der Verwaltungsführung gegenseitig zu unter-
richten und zu beraten.“

30.  § 71 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Die Zahl der Beigeordneten wird durch die 
Hauptsatzung festgelegt. Die Beigeordneten sind 
kommunale Wahlbeamte. Sie werden vom Rat für 
die Dauer von acht Jahren gewählt.“

 b)   In Absatz 2 werden die Sätze 1 und 4 gestrichen. 
Sätze 2 und 3 werden Sätze 1 und 2.

 c)  Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

   „In den übrigen Gemeinden muss mindestens ei-
ner der Beigeordneten mindestens die Befähigung 
für die Laufbahn des gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienstes besitzen.“

31.  § 73 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

   „(1) Der Rat kann die Geschäftskreise der Beige-
ordneten im Einvernehmen mit dem Bürgermeis-
ter festlegen. Kommt ein Einvernehmen nicht zu 
Stande, kann der Rat den Geschäftskreis der Bei-
geordneten mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl der Ratsmitglieder festlegen. Bei Entschei-
dungen des Rates nach Satz 1 und 2 stimmt der 
Bürgermeister nicht mit. Erfolgt keine Entschei-
dung nach Satz 1 oder 2 gilt § 62 Abs. 1 Satz 3 
und 4.
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   (2) Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der 
Bediensteten der Gemeinde.“

 b)  Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

   „(3) Der Bürgermeister trifft die dienstrecht-
lichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Hauptsatzung kann bestimmen, dass für Bediens-
tete in Führungsfunktionen Entscheidungen, die 
das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das 
Arbeitsverhältnis eines Bediensteten zur Gemein-
de verändern, durch den Rat oder den Hauptaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Bürgermeister 
zu treffen sind, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Kommt ein Einvernehmen nicht zu 
Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl 
der Ratsmitglieder treffen. Bei Entscheidungen 
des Rates nach Satz 2 und 3 stimmt der Bürger-
meister nicht mit. Erfolgt keine Entscheidung 
nach Satz 2 oder 3, gilt Satz 1. Bedienstete in 
Führungsfunktionen sind Leiter von Organisati-
onseinheiten, die dem Hauptverwaltungsbeamten 
oder einem anderen Wahlbeamten oder diesem in 
der Führungsfunktion vergleichbaren Bedienste-
ten unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme von 
Bediensteten mit Aufgaben eines persönlichen 
Referenten oder Pressereferenten.“

32.  § 74 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

  „Bedienstete der Gemeinde“.

 b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Die Bediensteten der Gemeinde müssen die 
für ihren Arbeitsbereich erforderlichen fach-
lichen Voraussetzungen erfüllen, insbesondere 
die Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen 
nachweisen.“

 c)  In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.

 d)  Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

   „Die nach geltendem Recht auszustellenden Ur-
kunden für Beamte sowie Arbeitsverträge und 
sonstige schriftliche Erklärungen zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse von Bediensteten bedür-
fen der Unterzeichnung durch den Bürgermeister 
oder seinen allgemeinen Vertreter.“

33.  § 79 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz werden die Wörter 
„Beamten, Angestellten und Arbeiter“ ersetzt durch 
das Wort „Bediensteten“.

34.  § 80 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Satz 1 werden das Wort „diese“ 
durch das Wort „dieser“ und das Wort „machen“ 
durch das Wort „geben“ ersetzt.

 b)  Absatz 6 erhält folgende Fassung:

   „(6) Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist 
im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
bis zum Ende der in § 96 Abs. 2 benannten Frist 
zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.“

35.  § 83 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 Satz 4 wird das Wort „Beschäftigte“ er-
setzt durch das Wort „Bedienstete“.

36.  § 93 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 4 Sätze 1 und 2 wird jeweils das Wort 
„Beschäftigten“ durch das Wort „Bediensteten“ er-
setzt.

37.  § 97 wird wie folgt geändert:

 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  „(4) Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 kön-
nen die für die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vor-
schriften sinngemäß angewendet werden. Absatz 3 
gilt sinngemäß.“

38.  § 98 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.

 b)   In Absatz 1 werden an den Satz 1 folgende neue 
Sätze 2 und 3 angefügt:

   „Die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 
und 2, Abs. 6 und 7, der §§ 78 bis 80, 82 bis 87, 
89, 90, 93 und 94 sowie § 96 Abs. 1 sind sinnge-
mäß anzuwenden, soweit nicht Vorschriften des 
Stiftungsgesetzes entgegen stehen. Die §§ 78 und 
80 sind mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 
dass an die Stelle der Haushaltssatzung der Be-
schluss über den Haushaltsplan tritt und von der 
öffentlichen Bekanntgabe und dem Verfügbar-
halten zur Einsichtnahme nach § 80 Abs. 3 und 6 
abgesehen werden kann.“

39.  § 104 wird wie folgt geändert:
 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
  „(3) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung 

darf nicht Angehöriger des Bürgermeisters, des 
Kämmerers oder des für die Zahlungsabwicklung 
Verantwortlichen und dessen Stellvertreters sein.“

40.  § 107 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:
   „(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn 
  1.   ein dringender öffentlicher Zweck die Betäti-

gung erfordert,
  2.   die Betätigung nach Art und Umfang in einem 

angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde steht und

  3.   bei einem Tätigwerden außerhalb der Energie-
versorgung, der Wasserversorgung, des öffent-
lichen Verkehrs sowie des Betriebes von Tele-
kommunikationsleitungsnetzen einschließlich 
der Telefondienstleistungen der dringende öf-
fentliche Zweck durch andere Unternehmen 
nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfüllt 
werden kann.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
   „(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb 

des Gemeindegebietes ist nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und 
die berechtigten Interessen der betroffenen kom-
munalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. 
Bei der Versorgung mit Strom und Gas gelten nur 
die Interessen als berechtigt, die nach den Vor-
schriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine 
Einschränkung des Wettbewerbs zulassen. Die 
Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung auf 
ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 
Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Be-
tätigung bedarf der Genehmigung.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
   „(4) Die nichtwirtschaftliche Betätigung außer-

halb des Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 
und Nr. 2 vorliegen und die berechtigten Interes-
sen der betroffenen kommunalen Gebietskörper-
schaften gewahrt sind. Diese Voraussetzungen 
gelten bei in den Krankenhausplan des Landes 
aufgenommenen Krankenhäusern als erfüllt. Die 
Aufnahme einer nichtwirtschaftlichen Betätigung 
auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 
und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen 
Betätigung bedarf der Genehmigung.“

41.  § 108 wird wie folgt geändert:
 a)   In Absatz 2 Nr. 1 wird Buchstabe c wie folgt ge-

fasst:
   „c) die Feststellung des Jahresabschlusses, die 

Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis 
der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts unbeschadet der bestehenden gesetz-
lichen Offenlegungspflichten öffentlich bekannt 
gemacht werden und der Jahresabschluss und der 
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Lagebericht bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten werden,“.

 b)   In Absatz 5 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt 
gefasst:

   „Vertreter der Gemeinde in einer Gesellschaft, an 
der Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweck-
verbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 
25 vom Hundert beteiligt sind, dürfen

  a)   der Gründung einer anderen Gesellschaft 
oder einer anderen Vereinigung in einer 
Rechtsform des privaten Rechts, einer Betei-
ligung sowie der Erhöhung einer Beteiligung 
der Gesellschaft an einer anderen Gesell-
schaft oder einer anderen Vereinigung in 
 einer Rechtsform des privaten Rechts nur 
 zustimmen, wenn

    –  die vorherige Entscheidung des Rates vor-
liegt,

    –  für die Gemeinde selbst die Gründungs- 
bzw. Beteiligungsvoraussetzungen vorlie-
gen und

    –  sowohl die Haftung der gründenden Ge-
sellschaft als auch die Haftung der zu 
gründenden Gesellschaft oder Vereinigung 
durch ihre Rechtsform auf einen bestimm-
ten Betrag begrenzt sind oder

    –  sowohl die Haftung der sich beteiligenden 
Gesellschaft als auch die Haftung der Ge-
sellschaft oder Vereinigung, an der eine 
Beteiligung erfolgt, durch ihre Rechtsform 
auf einen bestimmten Betrag begrenzt 
sind;

  b)   einem Beschluss der Gesellschaft zu einer 
wesentlichen Änderung des Gesellschafts-
zwecks oder sonstiger wesentlicher Ände-
rungen des Gesellschaftsvertrages nur nach 
vorheriger Entscheidung des Rates zustim-
men.

  In den Fällen von Satz 1 Buchstabe a) gilt Absatz 1 
Satz 2 entsprechend.“

42.  § 111 wird wie folgt geändert:

 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Vertreter der Gemeinde in einer Gesellschaft, 
an der Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweck-
verbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 
50 v. H. beteiligt sind, dürfen Veräußerungen oder 
anderen Rechtsgeschäften i. S. des Absatzes 1 nur 
nach vorheriger Entscheidung des Rates und nur 
dann zustimmen, wenn für die Gemeinde die Zuläs-
sigkeitsvoraussetzung des Absatzes 1 vorliegt.“

43.  § 112 wird wie folgt geändert:

  In der Überschrift werden das Komma und das Wort 
„Beteiligungsbericht“ gestrichen.

44.  § 113 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „die 
Gemeinde“ die Wörter „unmittelbar oder mittel-
bar“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Bei unmittelbaren Beteiligungen vertritt ein 
vom Rat bestellter Vertreter die Gemeinde in den 
in Absatz 1 genannten Gremien. Sofern weitere 
Vertreter zu benennen sind, muss der Bürger-
meister oder der von ihm vorgeschlagene Be-
dienstete der Gemeinde dazuzählen. Die Sätze 1 
und 2 gelten für mittelbare Beteiligungen ent-
sprechend, sofern nicht ähnlich wirksame Vor-
kehrungen zur Sicherung hinreichender gemeind-
licher Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten 
getroffen werden.“

 c)  In Absatz 3 werden

  aa)   in Satz 3 die Wörter „Beamter oder Ange-
stellter“ ersetzt durch das Wort „Bediens-
teter“

  und

  bb)  als Satz 4 angefügt:

  „Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mit-
telbare Beteiligungen.“

44.1 § 114 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Werksaus-
schuss“ durch das Wort „Betriebsausschuss“ er-
setzt.

 b)   In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „Anzahl“ durch 
das Wort „Zahl“ ersetzt.

45.   § 114 a wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Anzahl“ durch 
das Wort „Zahl“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Anstalt kann nach Maßgabe der Satzung 
andere Unternehmen oder Einrichtungen grün-
den oder sich an solchen beteiligen oder eine be-
stehende Beteiligung erhöhen, wenn das dem An-
staltszweck dient. Für die Gründung von und die 
Beteiligung an anderen Unternehmen und Ein-
richtungen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts sowie deren Veräußerung und andere 
Rechtsgeschäfte im Sinne des § 111 gelten die 
§§ 108 bis 113 entsprechend. Für die in Satz 2 ge-
nannten Gründungen und Beteiligungen muss ein 
besonders wichtiges Interesse vorliegen.“

 c)   In Absatz 5 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 an-
gefügt:

   „Rechtsgeschäfte im Sinne des § 87 dürfen von 
der Anstalt nicht getätigt werden.“

 d)  Absatz 7 Satz 3 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. die Beteiligung oder Erhöhung einer Beteili-
gung der Anstalt an anderen Unternehmen oder 
Einrichtungen sowie deren Gründung,“.

 e)   In Absatz 7 Satz 3 wird in Nummer 6 der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und nach Nummer 6 
folgende Nummer 7 eingefügt:

   „7. Rechtsgeschäfte der Anstalt im Sinne des 
§ 111.“

 f)   In Absatz 7 wird Satz 4 durch folgende Sätze 4 
und 5 ersetzt:

   „Im Fall der Nummer 1 unterliegt der Verwal-
tungsrat den Weisungen des Rates und berät und 
beschließt in öffentlicher Sitzung. In den Fällen 
der Nummern 2 und 7 bedarf es der vorherigen 
Entscheidung des Rates.“

 g)   In Absatz 7 werden die bisherigen Sätze 5 bis 6 
zu den Sätzen 6 und 7.

46.  § 115 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a sind nach dem 
Wort „Gesellschaftszwecks“ die Wörter „oder 
sonstiger wesentlicher Änderungen des Gesell-
schaftsvertrages“ einzufügen.

 b)   In Absatz 1 Satz 1 wird Buchstabe h um fol-
genden Satzteil ergänzt:

   „, die Beteiligung oder Erhöhung einer Beteili-
gung der Anstalt an anderen Unternehmen oder 
Einrichtungen oder deren Gründung sowie 
Rechtsgeschäfte der Anstalt im Sinne des § 111“.

 c)   In Absatz 2 wird nach der Zahl „5“ die Angabe 
„oder § 111 Abs. 2“ eingefügt.

47.  § 133 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 entfällt.

 b)  Absatz 2 wird Absatz 1.

 c)  Absatz 3 wird Absatz 2.

 d)  Absatz 4 wird Absatz 3.

48.   Das Inhaltsverzeichnis ist an die neuen Über-
schriften der §§ 45, 74 und 112 anzupassen.
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Artikel II
Änderung der Kreisordnung

Die Kreisordnung (KrO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 19 des Dritten Befristungsgesetzes 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt ge-
ändert:

 1.   Die Bezeichnung im Normkopf erhält folgende Fas-
sung:

 „(KrO NRW)“.

 2.  § 5 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 3 erhält Satz 3 folgende Fassung:

  „Die Hauptsatzung und ihre Änderung kann der 
Kreistag nur mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl 
der Mitglieder beschließen.“

 3.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 ange-
fügt:

   „Der Kreistag kann mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder be-
schließen, dass über eine Angelegenheit des 
Kreises ein Bürgerentscheid stattfindet (Kreis-
tagsbürgerentscheid). Absatz 2 Satz 1 sowie die 
Absätze 5, 7, 8 und 9 gelten entsprechend.“

 b)   In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Personen“ ge-
strichen und durch die Wörter „Bürger der zum 
Kreis gehörenden Gemeinden“ ersetzt.

 c)  In Absatz 5 wird Nummer 2 wie folgt gefasst:

   „2. die Rechtsverhältnisse der Kreistagsmit-
glieder, der Mitglieder des Kreisausschusses und 
der Mitglieder der Ausschüsse sowie der Bediens-
teten des Kreises,“.

 d)  In Absatz 6 wird folgender Satz 6 angefügt:

   „Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festge-
stellt, darf bis zur Feststellung des Ergebnisses 
des Bürgerentscheids eine dem Begehren entge-
genstehende Entscheidung der Kreisorgane nicht 
mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derar-
tigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, 
es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche 
Verpflichtungen des Kreises hierzu bestanden 
(Sperrwirkung des zulässigen Bürgerbegehrens).“

 4.  § 25 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 25
 Allgemeines

  (1) Der Kreistag besteht aus den Kreistagsmitglie-
dern, die von den Bürgern der kreisangehörigen Ge-
meinden gewählt werden (Kreistagsmitglieder) und 
dem Landrat (Mitglied kraft Gesetzes).

  (2) Vorsitzender des Kreistags ist der Landrat. Ihm 
obliegt die repräsentative Vertretung des Kreises. 
Der Landrat hat im Kreistag Stimmrecht. In den 
Fällen der §§ 26 Abs. 1 Buchstabe i), 26 Abs. 2, 32 
Abs. 1 Satz 3, 33 Abs. 1 Satz 2, 35 Abs. 3, 38 Abs. 2, 
41 Abs. 3, 5 und 7, 45 Abs. 1, 48 Abs. 1 Satz 2 und 49 
Abs. 1 Satz 3 und 4 stimmt er nicht mit.“

 5.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird Buchstabe k wie folgt gefasst:

   „k) die teilweise oder vollständige Veräußerung 
oder Verpachtung von Eigenbetrieben, die teil-
weise oder vollständige Veräußerung einer un-
mittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer 
Gesellschaft oder anderen Vereinigungen des pri-
vaten Rechts, die Veräußerung eines Geschäfts-
anteils an einer eingetragenen Kreditgenossen-
schaft sowie den Abschluss von anderen Rechts-
geschäften im Sinne des § 111 Abs. 1 und 2 Ge-
meindeordnung,“.

 b)  In Absatz 1 wird Buchstabe l wie folgt gefasst:

   „l) die Errichtung, Übernahme, Erweiterung, 
Einschränkung und Auflösung von Anstalten des 

öffentlichen Rechts gemäß § 114 a der Gemeinde-
ordnung, öffentlichen Einrichtungen und Eigen-
betrieben, die Bildung oder Auflösung eines ge-
meinsamen Kommunalunternehmens gemäß § 27 
Abs. 1 bis 3 und 6 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit, die Änderung der Unter-
nehmenssatzung eines gemeinsamen Kommunal-
unternehmens sowie der Austritt aus einem ge-
meinsamen Kommunalunternehmen, die erstma-
lige unmittelbare oder mittelbare Beteiligung so-
wie die Erhöhung einer unmittelbaren oder mit-
telbaren Beteiligung an einer Gesellschaft oder 
anderen Vereinigungen in privater Rechtsform, 
den Erwerb eines Geschäftsanteils an einer ein-
getragenen Kreditgenossenschaft,“.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 3 werden nach dem Wort „Kreistags-
mitglieder“ die Wörter „oder einer Fraktion“ 
eingefügt.

  bb)   In Satz 4 wird das Semikolon nach dem Wort 
„gehören“ durch einen Punkt ersetzt. Der 
letzte Halbsatz entfällt.

  cc)  Als neue Sätze 5 und 6 werden angefügt:

     „Dritte sind von der Teilnahme an der Ak-
teneinsicht ausgeschlossen. Akteneinsicht 
darf einem Kreistagsmitglied nicht gewährt 
werden, das wegen Interessenwiderstreits 
von der Beratung und Entscheidung der An-
gelegenheit ausgeschlossen ist.“

 d)  Als neuer Absatz 4 wird eingefügt:

   „(4) Der Landrat ist verpflichtet, einem Kreis-
tagsmitglied auf Verlangen Auskunft zu erteilen 
oder zu einem Tagesordnungspunkt Stellung zu 
nehmen. Jedem Kreistagsmitglied ist vom Land-
rat auf Verlangen Akteneinsicht zu gewähren, so-
weit die Akten im Zusammenhang mit der Vor-
bereitung oder der Kontrolle von Beschlüssen des 
Kreistages oder des Ausschusses stehen, dem es 
angehört. Dritte sind von der Teilnahme an der 
Akteneinsicht ausgeschlossen. Die Akteneinsicht 
darf nur verweigert werden, soweit ihr schutz-
würdige Belange Betroffener oder Dritter ent-
gegenstehen. Die ablehnende Entscheidung ist 
schriftlich zu begründen. Akteneinsicht darf 
einem Kreistagsmitglied nicht gewährt werden, 
das wegen Interessenwiderstreits von der Bera-
tung und Entscheidung der Angelegenheit ausge-
schlossen ist.“

 e)   Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 5 
bis 7.

 f)   In Absatz 5 – neu – erhält Satz 3 folgende Fas-
sung:

   „Ist mehr als ein Vertreter des Kreises zu benen-
nen, muss der Landrat oder der von ihm vorge-
schlagene Bedienstete des Kreises dazuzählen.“

 g)   In Absatz 6 – neu – wird die Zahl „4“ durch die 
Zahl „5“ ersetzt.

 6.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Mitglieder 
des Kreistags, des Kreisausschusses und der Aus-
schüsse“ durch die Wörter „Kreistagsmitglieder, 
Mitglieder des Kreisausschusses und Mitglieder 
der Ausschüsse“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 erhält Satz 6 folgende Fassung:

   „Nach Ablauf der Wahlperiode sind die gespei-
cherten Daten der ausgeschiedenen Kreistagsmit-
glieder zu löschen.“

 7.  § 29 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Mitglieder 
des Kreistags und der Ausschüsse“ durch die Wörter 
„Kreistagsmitglieder und Mitglieder der Ausschüs-
se“ ersetzt.
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 8.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

   „Entschädigung der Kreistagsmitglieder“.

 b)  In Absatz 1 erhält Satz 1 folgende Fassung:

   „Ein Kreistagsmitglied im Kreistag, ein Kreis-
tagsmitglied im Kreisausschuss oder ein Mitglied 
in einem Ausschuss hat Anspruch auf Ersatz des 
Verdienstausfalles, der ihm durch die Mandats-
ausübung entsteht, soweit sie während der regel-
mäßigen Arbeitszeit erforderlich ist.“

 c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Unabhängig von einem Anspruch auf Ver-
dienstausfall besteht ein Anspruch auf angemes-
sene Aufwandsentschädigung nach folgenden 
Maßgaben:

  1.   Einem Kreistagsmitglied kann die Aufwands-
entschädigung teilweise als Sitzungsgeld für 
Kreistags-, Kreisausschuss-, Ausschuss- und 
Fraktionssitzungen gezahlt werden.

  2.   Ein Ausschussmitglied, das nicht Kreistags-
mitglied ist (sachkundiger Bürger), erhält ein 
Sitzungsgeld für die im Rahmen seiner Man-
datsausübung erforderliche Teilnahme an 
Kreisausschuss-, Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen.

  3.   Ein stellvertretendes Ausschussmitglied, das 
nicht Kreistagsmitglied ist, erhält unabhängig 
vom Eintritt des Vertretungsfalles für die Teil-
nahme an Fraktionssitzungen ein Sitzungs-
geld.“

 d)  Es wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 

   „(5) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von 
Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Frakti-
onsarbeitskreise). Die Zahl der ersatzpflichtigen 
Fraktionssitzungen pro Jahr ist in der Hauptsat-
zung zu beschränken.“

 e)   Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie 
folgt neu gefasst:

   „(6) Das Innenministerium bestimmt durch 
Rechtsverordnung

  1.   die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädi-
gung sowie die Höhe der Sitzungsgelder,

  2.   die Fahrtkostenerstattung und den Ersatz von 
Auslagen neben der Aufwandsentschädigung.

   Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der 
Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ablauf der 
Hälfte der Wahlzeit anzupassen. Grundlage dafür 
ist die Preisentwicklung ausgewählter Waren und 
Leistungen im Preisindex für die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte seit dem Zeitpunkt der 
vorangegangenen Anpassung der Höhe der Auf-
wandsentschädigung und der Sitzungsgelder.“

 9.  § 32 wird wie folgt geändert:

 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

 „Der Kreistag wird von dem Landrat einberufen.“

10.  § 35 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 erhalten die Sätze 4 und 5 folgende 
Fassung:

   „Auf Antrag einer in der Geschäftsordnung zu 
bestimmenden Zahl von Mitgliedern des Kreis-
tages ist namentlich abzustimmen. Auf Antrag 
mindestens eines Fünftels der Mitglieder des 
Kreistages ist geheim abzustimmen.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

  bb)  Als neue Sätze 3 bis 6 werden eingefügt:

     „Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahl-
vorschläge der Fraktionen und Gruppen des 
Kreistages entsprechend dem Verhältnis der 
Stimmenzahlen, die auf die einzelnen Wahl-
vorschläge entfallen, zur Gesamtzahl der ab-

gegebenen gültigen Stimmen zu verteilen. Je-
dem Wahlvorschlag werden zunächst so viele 
Sitze zugeteilt, wie sich für ihn ganze Zahlen 
ergeben. Sind danach noch Sitze zu verge-
ben, so sind sie in der Reihenfolge der höchs-
ten Zahlenbruchteile zuzuteilen. Bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das Los.“

  cc)  Der bisherige Satz 5 wird Satz 7.

 c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Hat der Kreistag zwei oder mehr Vertreter 
oder Mitglieder im Sinne des § 26 Abs. 5 und 6 zu 
bestellen oder vorzuschlagen, die nicht hauptbe-
ruflich tätig sind, ist das Verfahren nach Absatz 
3 entsprechend anzuwenden. Dies gilt ebenso, 
wenn zwei oder mehr Personen vorzeitig aus dem 
Gremium ausgeschieden sind, für das sie bestellt 
oder vorgeschlagen worden waren und für diese 
mehrere Nachfolger zu wählen sind. Scheidet 
 eine Person vorzeitig aus dem Gremium aus, für 
das sie bestellt oder vorgeschlagen war, wählt der 
Kreistag den Nachfolger für die restliche Zeit 
nach Absatz 2.“

 d)  Als neuer Absatz 6 wird angefügt:

   „(6) Ein Mitglied, in dessen Person ein Ausschlie-
ßungsgrund nach § 31 Gemeindeordnung besteht, 
kann an der Beratung und Abstimmung nicht 
teilnehmen.“

11.  § 38 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Wenn er persönlich beteiligt ist, handelt der 
Stellvertreter.“

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Beschlüsse, die die Geltendmachung von 
Ansprüchen des Kreises gegen den Landrat oder 
die Amtsführung des Landrates betreffen, führt 
der allgemeine Vertreter aus.“

12.  § 40 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen 
von Kreistagsmitgliedern, die sich auf der Grund-
lage grundsätzlicher politischer Übereinstim-
mung zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zu-
sammengeschlossen haben. Eine Fraktion besteht 
aus mindestens zwei Kreistagsmitgliedern, in 
einem Kreistag mit mehr als 59 Kreistagsmitglie-
dern aus mindestens drei Kreistagsmitgliedern. 
Satz 1 gilt für Gruppen ohne Fraktionsstatus im 
Kreistag entsprechend. Eine Gruppe besteht aus 
mindestens zwei Kreistagsmitgliedern.“

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Der Kreis gewährt den Fraktionen und 
Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu 
den sächlichen und personellen Aufwendungen 
für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an 
die Fraktionen und Gruppen sind in einer beson-
deren Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. 
Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein 
Nachweis in einfacher Form zu führen, der un-
mittelbar dem Landrat zuzuleiten ist.

   Eine Gruppe erhält mindestens eine proportiona-
le Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendung 
entspricht, die die kleinste Fraktion nach Ab-
satz 1 Satz 2 erhält oder erhalten würde.

   Einem Kreistagsmitglied, das keiner Fraktion 
oder Gruppe angehört, stellt die Gemeinde in an-
gemessenem Umfang Sachmittel und Kommuni-
kationsmittel zum Zwecke seiner Vorbereitung 
auf die Kreistagssitzung zur Verfügung. Der 
Kreistag kann stattdessen beschließen, dass ein 
Kreistagsmitglied aus Haushaltsmitteln finan-
zielle Zuwendungen erhält, die die Hälfte des Be-
trages nicht übersteigen dürfen, die eine Gruppe 
mit zwei Mitgliedern im Kreistag erhielte. In die-
sem Fall ist nach den Sätzen 2 und 3 zu verfah-
ren.“
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 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

     „Ein hauptberuflich tätiger Mitarbeiter der 
Fraktion kann Kreistagsmitglied sein.“

  bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

     „Die Geschäftsordnung bestimmt auch, ob 
eine Fraktion ein Kreistagsmitglied, das kei-
ner Fraktion angehört, als Hospitant aufneh-
men kann.“

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Soweit personenbezogene Daten an Kreis-
tagsmitglieder übermittelt werden dürfen, ist ih-
re Übermittlung auch an Mitarbeiter einer Frak-
tion oder Gruppe oder eines einzelnen Kreistags-
mitgliedes nach Absatz 3 Satz 4 zulässig, wenn 
diese zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.“

13.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 erhält folgende Fassung:

     „Der Kreistag regelt mit der Mehrheit der 
Stimmen der Kreistagsmitglieder die Zusam-
mensetzung der Ausschüsse und ihre Befug-
nisse.“

  bb)   In Satz 5 wird der Punkt durch ein Semiko-
lon ersetzt und folgender Halbsatz ergänzt: 
„§ 30 Abs. 4 Nr. 3 bleibt unberührt.“

 b)   In Absatz 4 werden folgende neue Sätze 3 und 4 
eingefügt:

   „Auf Verlangen des Landrates ist der Ausschuss-
vorsitzende verpflichtet, einen Gegenstand in die 
Tagesordnung aufzunehmen. Der Ausschussvor-
sitzende ist in gleicher Weise verpflichtet, wenn 
eine Fraktion dies beantragt.“

 c)  Der bisherige Satz 3 wird Satz 5.

14.  § 43 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Beamten oder 
Angestellten“ ersetzt durch das Wort „Bediensteten“.

15.  § 44 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Der Landrat wird von den Bürgern der 
kreisangehörigen Gemeinden in allgemeiner, un-
mittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
auf die Dauer von sechs Jahren nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl gewählt. Die Wahl fin-
det frühestens drei Monate vor und spätestens 
sechs Monate nach Ablauf der Amtszeit des am-
tierenden Landrates statt. Die näheren Vor-
schriften trifft das Kommunalwahlgesetz.“

 b)  Die Absätze 2, 3 und 4 werden gestrichen.

 c)   Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden Absätze 2 
bis 4.

 d)   In Absatz 3 – neu – wird folgender Satz 2 ange-
fügt:

   „Für die dienstrechtliche Stellung gelten die be-
amtenrechtlichen Vorschriften.“

16.  § 45 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige § 45 wird zu § 45 Abs. 1.

 b)  Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

   „Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es 
eines von mindestens der Hälfte der gesetzlichen 
Zahl der Kreistagsmitglieder gestellten Antrages 
und eines mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der gesetzlichen Zahl der Kreistagsmitglieder zu 
fassenden Beschlusses.“

 c)  Absatz 1 Satz 8 erhält folgende Fassung:

   „Die Aufsichtsbehörde kann für die Dauer des 
Abwahlverfahrens das Ruhen der Amtsgeschäfte 
des Landrats anordnen, wenn zwei Drittel der 
gesetzlichen Zahl der Kreistagsmitglieder dies 
beantragen.“

 d)  Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

   „(2) Der Landrat gilt als abgewählt, falls er bin-
nen einer Woche nach dem Beschluss gemäß Ab-
satz 1 Satz 2 auf die Entscheidung der Bürger 
über seine Abwahl verzichtet. Der Verzicht ist 
schriftlich gegenüber dem Stellvertreter zu erklä-
ren. Mit dem Ablauf des Tages, an dem dieser 
Verzicht dem Stellvertreter zugeht, gilt die Ab-
wahl als erfolgt.“

17.  § 46 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 erhält Satz 2 folgende Fassung:

   „Dabei ist die Reihenfolge der Stellvertreter nach 
der Reihenfolge der Höchstzahlen zu verteilen, 
die sich durch Teilung der auf die Wahlvorschlä-
ge entfallenden Stimmenzahlen durch 1, 2, 3 usw. 
ergeben.“

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Der Landrat wird vom Vorsitzenden (Stell-
vertreter oder Altersvorsitzender) in einer Sit-
zung des Kreistages vereidigt und in sein Amt 
eingeführt. Die Stellvertreter sowie die übrigen 
Kreistagsmitglieder werden von dem Landrat 
eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmä-
ßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben verpflichtet.“

 c)  In Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Dies gilt auch für die Abberufung der Stellver-
treter des Landrates.“

18.  § 49 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

  „Bedienstete des Kreises“.

 b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Der Landrat ist Dienstvorgesetzter der Be-
diensteten des Kreises. Er trifft die dienstrecht-
lichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Hauptsatzung kann bestimmen, dass für Bediens-
tete in Führungsfunktionen Entscheidungen, die 
das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das 
Arbeitsverhältnis eines Bediensteten zum Kreis 
verändern, durch den Kreistag oder den Kreis-
ausschuss im Einvernehmen mit dem Landrat zu 
treffen sind, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. Kommt ein Einvernehmen nicht zu 
Stande, kann der Kreistag die Entscheidung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der Kreistagsmitglieder treffen. Bei Ent-
scheidungen des Kreistages nach Satz 3 oder 4 
stimmt der Landrat nicht mit. Erfolgt keine Ent-
scheidung nach Satz 3 oder 4, gilt Satz 2. Be-
dienstete in Führungsfunktionen sind Leiter von 
Organisationseinheiten, die dem Hauptverwal-
tungsbeamten oder einem anderen Wahlbeamten 
oder diesem in der Führungsfunktion vergleich-
baren Bediensteten unmittelbar unterstehen, mit 
Ausnahme von Bediensteten mit Aufgaben eines 
persönlichen Referenten oder Pressereferenten.“

 c)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Die Bediensteten der Kreise müssen die für 
ihren Arbeitsbereich erforderlichen fachlichen 
Voraussetzungen erfüllen, insbesondere die Able-
gung der vorgeschriebenen Prüfungen nachwei-
sen.“

 d)  Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.

 e)   In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Angestell-
ten und Arbeitern“ ersetzt durch das Wort „Be-
diensteten“.

19.  § 51 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 51
 Zusammensetzung des Kreisausschusses

  (1) Der Kreisausschuss besteht aus dem Landrat und 
mindestens 8 und höchstens 16 Kreistagsmitgliedern.
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  (2) Die Kreistagsmitglieder und für jedes Kreistags-
mitglied ein Stellvertreter sind vom Kreistag aus 
seiner Mitte für die Dauer der Wahlzeit des Kreis-
tags zu wählen. Die Stellvertreter können sich un-
tereinander vertreten, wenn der Kreistag die Rei-
henfolge festgelegt hat. Scheidet ein Kreistagsmit-
glied oder ein Stellvertreter aus dem Kreisausschuss 
aus, so wählt der Kreistag auf Vorschlag derjenigen 
Gruppe, die den Ausgeschiedenen vorgeschlagen 
hatte, einen Nachfolger. Ist die Gruppe zu einem 
Vorschlag nicht in der Lage oder gehörte das Kreis-
tagsmitglied oder der Stellvertreter keiner Gruppe 
an, so bleibt der Sitz unbesetzt.

  (3) Der Landrat wird mit seiner Wahl Vorsitzender 
des Kreisausschusses. Er hat Stimmrecht im Kreis-
ausschuss. Der Kreisausschuss wählt aus seiner Mit-
te einen oder mehrere Vertreter des Vorsitzenden.

  (4) Nach Ablauf der Wahlzeit des Kreistags üben die 
bisherigen Kreistagsmitglieder im Kreisausschuss 
und ihre Stellvertreter ihre Tätigkeit bis zur ersten 
Sitzung des neuen Kreisausschusses weiter aus.“

20.  § 57 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 3 wird die Bezeichnung „12“ durch die 
Bezeichnung „13“ ersetzt.

21.  § 65 wird wie folgt geändert:

 In Satz 1 entfallen die Wörter:

  „im Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss 
des Landtags“.

22.   Das Inhaltsverzeichnis ist an die neue Überschrift 
des § 49 anzupassen.

2022
Artikel III

Änderung der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO)

Die Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt 
geändert durch Artikel 20 des Dritten Befristungsge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 10 erhält Absatz 4 folgende Fassung:

  „(4) Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt in entspre-
chender Anwendung des § 50 Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung.“

2.  § 13 wird wie folgt geändert:

  In § 13 Abs. 3 wird in Satz 1 der Buchstabe „e)“ 
durch den Buchstaben „d)“ ersetzt.

3.  § 16 wird wie folgt geändert:

  Absätze 4 bis 6 werden durch folgende neu gefasste 
Absätze 4 bis 7 ersetzt:

  „(4) Unabhängig von einem Anspruch auf Verdienst-
ausfall besteht ein Anspruch auf angemessene Auf-
wandsentschädigung nach folgenden Maßgaben:

 1.   Einem Mitglied der Landschaftsversammlung 
kann die Aufwandsentschädigung ganz oder teil-
weise als Sitzungsgeld für Sitzungen der Land-
schaftsversammlung, der Ausschüsse und der 
Fraktionen gezahlt werden.

 2.   Ein Ausschussmitglied, das nicht Mitglied der 
Landschaftsversammlung ist (sachkundiger Bür-
ger), erhält ein Sitzungsgeld für die im Rahmen 
seiner Mandatsausübung erforderliche Teilnahme 
an Ausschuss- und Fraktionssitzungen.

 3.   Ein stellvertretendes Ausschussmitglied, das nicht 
Mitglied der Landschaftsversammlung ist, erhält 
unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles für 
die Teilnahme an Fraktionssitzungen ein Sit-
zungsgeld.

  (5) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von Tei-
len einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktionsar-
beitskreise).

  (6) Das Innenministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung

 1.   die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädi-
gung sowie die Höhe der Sitzungsgelder,

 2.   die Fahrtkostenerstattung und den Ersatz von 
Auslagen neben der Aufwandsentschädigung.

  Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sit-
zungsgelder ist zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte 
der Wahlzeit anzupassen. Grundlage dafür ist die 
Preisentwicklung ausgewählter Waren und Leistun-
gen im Preisindex für die Lebenshaltung aller priva-
ten Haushalte seit dem Zeitpunkt der vorangegan-
genen Anpassung der Höhe der Aufwandsentschädi-
gung und der Sitzungsgelder.

  (7) Der Vorsitzende der Landschaftsversammlung er-
hält neben den Entschädigungen, die den Mitgliedern 
der Landschaftsversammlung nach den Absätzen 1 
bis 5 zustehen, eine durch Satzung festzusetzende an-
gemessene Aufwandsentschädigung. Für den Stell-
vertreter des Vorsitzenden der Landschaftsversamm-
lung und weitere Stellvertreter sowie für Fraktions-
vorsitzende bei Fraktionen mit mindestens fünfzehn 
Mitgliedern auch für einen stellvertretenden Vorsit-
zenden oder ein geschäftsführendes Fraktionsmit-
glied können durch Satzung entsprechende Rege-
lungen getroffen werden.“

4.  § 31 wird wie folgt geändert:

 In Satz 1 entfallen die Wörter:

  „im Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss 
des Landtags“.

2021
Artikel IV

Änderung des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr

Das Gesetz über den Regionalverband Ruhr in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV. 
NRW. S. 96), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Fünf-
ten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 351), wird wie folgt geändert:

§ 9 wird wie folgt geändert:

Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

„10. die in § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe k), l) und m) der 
Gemeindeordnung genannten Angelegenheiten,“.

202
Artikel V

Änderung des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit

Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. 
NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), wird wie folgt geän-
dert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 Absatz. 2 erhält folgende Fassung:

  „(2) Zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben 
können Arbeitsgemeinschaften begründet, Zweckver-
bände und gemeinsame Kommunalunternehmen ge-
bildet sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarungen ge-
schlossen werden.“

2.  § 4 wird wie folgt geändert:

 In § 4 Abs. 1 wird das Wort „einzelne“ gestrichen.

3.  In § 10 wird Absatz 1 wie folgt geändert:

 a)   In Satz 3 wird das Wort „Oberkreisdirektor“ 
durch das Wort „Landrat“ ersetzt.

 b)   In Satz 3 Halbsatz 2 wird die Zahl „48“ durch die 
Zahl „59“ ersetzt.
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4.  Nach § 26 wird folgende Überschrift eingefügt:

 „FÜNFTER TEIL
 Das gemeinsame Kommunalunternehmen“.

5.  § 27 erhält folgende Fassung:

 „§ 27
 Entstehung und Auflösung des gemeinsamen 

Kommunalunternehmens

  (1) Mehrere Gemeinden und Kreise können zur ge-
meinsamen Aufgabenerfüllung Unternehmen und 
Einrichtungen in der Rechtsform einer Anstalt des öf-
fentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft füh-
ren (gemeinsames Kommunalunternehmen).

  Soweit nachstehend nichts Abweichendes geregelt ist, 
gelten für das gemeinsame Kommunalunternehmen 
die Regelungen des § 114 a der Gemeindeordnung so-
wie die Verordnung über kommunale Unternehmen 
und Einrichtungen als Anstalten des öffentlichen 
Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV).

  (2) Zur Errichtung regeln die beteiligten Gemeinden 
und Kreise die Rechtsverhältnisse des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens in einer Unternehmenssat-
zung.

  Die Gemeinden und Kreise können auch einem beste-
henden Kommunalunternehmen (Anstalt des öffent-
lichen Rechts gemäß § 114 a der Gemeindeordnung) 
oder einem bestehenden gemeinsamen Kommunalun-
ternehmen beitreten; der Beitritt erfolgt durch die 
zwischen den Beteiligten zu vereinbarende Änderung 
der Unternehmenssatzung.

  Die Beteiligten können bestehende Regie- und Eigen-
betriebe sowie eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
auf das gemeinsame Kommunalunternehmen im Weg 
der Gesamtrechtsnachfolge ausgliedern.

  Die auszugliedernden Bereiche sind in der Unterneh-
menssatzung zu bezeichnen.

  (3) Ein Kommunalunternehmen kann mit einem an-
deren durch Vereinbarung einer entsprechenden Än-
derung der Unternehmenssatzung des aufnehmenden 
Unternehmens im Weg der Gesamtrechtsnachfolge zu 
einem gemeinsamen Kommunalunternehmen ver-
schmolzen werden.

  (4) Die in den vorgenannten Absätzen genannten 
Entscheidungen bedürfen übereinstimmender Be-
schlüsse der Vertretungen der Träger. Sie sind von 
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu genehmigen. 
Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichts-
behörde den Beteiligten nicht innerhalb von sechs 
Wochen nach Eingang des Genehmigungsantrags mit-
teilt, dass sie die Genehmigung versagen oder nur 
nach Änderung der Unternehmenssatzung erteilen 
will. Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus be-
sonderem Grund die Frist verlängern. § 115 Abs. 1 
Satz 2 der Gemeindeordnung gilt entsprechend.

  (5) Die Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung und 
die Unternehmenssatzung oder ihre Änderung in ih-
rem amtlichen Veröffentlichungsblatt bekannt zu 
machen. Die beteiligten Gemeinden und Kreise haben 
in der für ihre Bekanntmachungen vorgeschriebenen 
Form auf die Veröffentlichung hinzuweisen. Die Er-
richtung, der Beitritt oder die Verschmelzung werden 
am Tag nach der Bekanntmachung der Unterneh-
menssatzung oder ihrer Änderung wirksam, wenn 
nicht in der Unternehmenssatzung ein späterer Zeit-
punkt bestimmt ist.

  (6) Änderungen der Unternehmenssatzung und die 
Auflösung des gemeinsamen Kommunalunterneh-
mens können nur durch übereinstimmende Beschlüs-
se der Vertretungen der Träger erfolgen. Abweichend 
von Satz 1 kann die Unternehmenssatzung bestim-
men, dass der Austritt eines Trägers lediglich eines 
Beschlusses der Vertretung des austretenden Trägers 
bedarf. Für Änderungen der Unternehmenssatzung, 
die Auflösung des gemeinsamen Kommunalunterneh-
mens sowie den Austritt eines Trägers gelten Absatz 4 
Sätze 2 bis 5 entsprechend. Die Abwicklung des ge-
meinsamen Kommunalunternehmens besorgen die 
Vorstandsmitglieder als Abwickler.“

6.  § 28 erhält folgende Fassung:

 „§ 28
 Weitere Vorschriften für das gemeinsame 
 Kommunalunternehmen

  (1) Die Unternehmenssatzung des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens muss auch Angaben enthal-
ten über

 1.   die Träger des Unternehmens (beteiligte kommu-
nale Gebietskörperschaften),

 2.  den Sitz des Unternehmens,

 3.   den Betrag der von jeder beteiligten Gebietskör-
perschaft auf das Stammkapital zu leistenden Ein-
lage (Stammeinlage),

 4.   den räumlichen Wirkungsbereich, wenn dem Un-
ternehmen hoheitliche Befugnisse oder das Recht, 
entsprechend § 114 a Abs. 3 der Gemeindeordnung 
Satzungen zu erlassen, übertragen werden,

 5.   die Sitz- und Stimmenverteilung im Verwaltungs-
rat auf die Träger des gemeinsamen Kommunal-
unternehmens und die Bestimmung des vorsitzen-
den Mitglieds des Verwaltungsrats,

 6.   die Verteilung des Unternehmensvermögens und 
des Personals im Fall der Auflösung und des Aus-
tritts eines Trägers.

  § 17 Abs. 2 Satz 3 gilt für die Satzung des gemein-
samen Kommunalunternehmens entsprechend. Sollen 
Sacheinlagen geleistet werden, müssen der Gegen-
stand der Sacheinlage und der Betrag der Stammein-
lage, auf die sich die Sacheinlage bezieht, in der Un-
ternehmenssatzung festgesetzt werden. Erlässt das 
Unternehmen eine Satzung, so hat es diese für das 
Gebiet jedes Trägers des Unternehmens nach den 
Vorschriften bekannt zu machen, die für die Bekannt-
machung eigener Satzungen des Trägers gelten.

  (2) Dem Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommu-
nalunternehmens gehören die Hauptverwaltungsbe-
amten ihrer Träger an; sofern Beigeordnete bestellt 
sind, zu deren Geschäftsbereichen die dem Unterneh-
men übertragenen Aufgaben gehören, vertreten diese 
anstelle der Hauptverwaltungsbeamten ihren Träger 
im Verwaltungsrat. § 114 a Abs. 8 Satz 3 der Gemein-
deordnung gilt entsprechend. Von jedem Träger ist 
mindestens eine weitere Person in den Verwaltungs-
rat zu entsenden; für sie gelten § 114 a Abs. 8 Sätze 5 
bis 8 der Gemeindeordnung entsprechend.

  (3) Soweit die Träger für die Verbindlichkeiten des 
gemeinsamen Kommunalunternehmens einzutreten 
haben, haften sie als Gesamtschuldner. Der Ausgleich 
im Innenverhältnis richtet sich vorbehaltlich einer ab-
weichenden Regelung in der Unternehmenssatzung 
nach dem Verhältnis der von jedem Träger des Unter-
nehmens auf das Stammkapital zu leistenden Einlage.

  (4) Entscheidungen des Verwaltungsrats über die Be-
teiligung an anderen Unternehmen und die Erhöhung 
des Stammkapitals bedürfen der Zustimmung der 
Vertretungen aller Träger. Hinsichtlich des Erlasses 
von Satzungen unterliegen die Verwaltungsratsmit-
glieder der Weisung der Vertretung des jeweiligen 
Trägers.

 (5) Das Innenministerium wird ermächtigt,

 1.   das Verfahren bei der Errichtung eines gemein-
samen Kommunalunternehmens sowie in den wei-
teren in § 27 Abs. 2 und 3 genannten Fällen,

 2.   den Aufbau und die Verwaltung des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens durch Rechtsverordnung 
zu regeln.“

7.   Die bisherige Überschrift „FÜNFTER TEIL“ wird 
geändert in „SECHSTER TEIL“.

8.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 an-
gefügt:

   „Für gemeinsame Kommunalunternehmen gilt 
Satz 1 entsprechend.“
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 b)   In Absatz 3 werden nach dem Wort „Zweckver-
bände“ die Wörter „und die gemeinsamen Kom-
munalunternehmen“ eingefügt; zudem wird die 
Bezeichnung „12“ durch die Bezeichnung „13“ er-
setzt, die Bezeichnung „§ 123“ wird durch die Be-
zeichnung „§ 126“ ersetzt.

9.   Die bisherige Überschrift „SECHSTER TEIL“ wird 
geändert in „SIEBTER TEIL“.
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Artikel VI
Änderung des Gesetzes zur Einführung des Neuen 

Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im 
Land Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-
Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG 
NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) wird 
wie folgt geändert:

§ 6 wird wie folgt geändert:

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „umgestellt“ 
die Angaben „und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 
Abs. 1 der Gemeindeordnung aufgestellt“ eingefügt.
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Artikel VII
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbeamtengesetz – LBG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234, ber. 
1982 S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242), wird wie 
folgt geändert:

1.  Nach § 102 g wird folgender § 102 h eingefügt:

„§ 102 h
Übertragung von Aufgaben der Personalverwaltung

  (1) Der Dienstherr kann Aufgaben der Personalver-
waltung zur Durchführung auf eine personalverwal-
tende Stelle eines anderen Dienstherrn übertragen. 
Die Aufgabenübertragung kann sich auf die Durch-
führung von Widerspruchsverfahren und die Vertre-
tung des Dienstherrn in gerichtlichen Verfahren er-
strecken. Der Dienstherr darf die zur Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Personalaktendaten an die perso-
nalverwaltende Stelle übermitteln.

  (2) Die mit der Durchführung beauftragte personal-
verwaltende Stelle handelt in Vertretung des die Auf-
gabe übertragenden Dienstherrn.

  (3) Für die mit der Durchführung beauftragte perso-
nalverwaltende Stelle gelten die Regelungen der 
§§ 102 bis 102 g entsprechend.

  (4) Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend für die Tätigkeit 
der kommunalen Versorgungskassen gemäß Gesetz 
über die kommunalen Versorgungskassen und Zu-
satzversorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfa-
len.

  (5) Der Dienstherr kann sich zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen im Rahmen der Beihilfebearbeitung 
nach § 88 auch geeigneter Stellen außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes bedienen und diesen die zur Bei-
hilfebearbeitung erforderlichen Daten übermitteln. 
Die beauftragte Stelle darf die Daten, die ihr im Rah-
men der Beihilfebearbeitung bekannt werden, nur für 
diesen Zweck verarbeiten. § 102 a und 102 f Abs. 2 
sowie § 11 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 332), gelten entsprechend.“

2.  § 195 wird wie folgt geändert:

 a)  Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

   „(1) Auf die Bürgermeister finden die für die Be-
amten allgemein geltenden Vorschriften Anwen-
dung, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt 
ist.

   (2) Bürgermeister sind Wahlbeamte in einem Be-
amtenverhältnis auf Zeit. Sie sind nicht verpflich-
tet, sich einer Wiederwahl zu stellen.“

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Das Beamtenverhältnis wird mit dem Tage 
der Annahme der Wahl, frühestens mit dem Aus-
scheiden des Vorgängers aus dem Amt, begründet 
(Amtsantritt) und bedarf keiner Ernennung. Es 
endet mit Ablauf der Wahlzeit. Diese beträgt sechs 
Jahre, beginnend mit dem Amtsantritt. Die Beru-
fung in das Beamtenverhältnis ist nichtig, wenn 
die ihr zugrunde liegende Wahl unwirksam ist; 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 findet entsprechende Anwen-
dung.“

 c)  Absatz 4 Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

   „Für Bürgermeister gilt keine Altersgrenze. Auf 
den Eintritt in den Ruhestand finden §§ 44 und 45 
Abs. 4 keine Anwendung.“

 d)   In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „ferner“ gestri-
chen.

 e)   In Absatz 4 Satz 3 Nr. 1 wird das Wort „abgeleis-
tet“ durch das Wort „erreicht“ ersetzt.

 f)   In Absatz 4 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 an-
gefügt:

   „Die ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des 
Satzes 3 Nr. 1 schließt neben den kraft Gesetzes zu 
berücksichtigenden Zeiten auch solche Zeiten ein, 
die durch Ermessensentscheidung als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit anerkannt worden sind.“

 g)   In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „abberufene 
oder“ sowie in Satz 2 die Wörter „Erreichen der 
Altersgrenze oder mit“ gestrichen.

 h)  Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Das Komma wird gestrichen und die Wörter 
„Abberufung oder“ werden durch die Wörter 
„oder bei“ ersetzt.

  bb)   Der Klammerzusatz „§ 66 Abs. 6“ wird durch 
den Klammerzusatz „§ 66 Abs. 8“ ersetzt.

 i)   In Absatz 7 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 66 
Abs. 7“ durch die Angabe „§ 66 Abs. 9“ ersetzt.
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Artikel VIII
Änderung des Gesetzes über die kommunalen 

Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen im 
Lande Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-
Westfalen – VKZVKG – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. November 1984 (GV. NRW. S. 694, ber. 
S. 748), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

 „§ 7 
 Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und Prüfung“.

 b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Für die Wirtschaftsführung, das Rechnungs-
wesen und die Prüfung der Versorgungskasse gel-
ten die Vorschriften der Eigenbetriebe der Ge-
meinden sinngemäß. Die Satzung kann Abwei-
chendes bestimmen, soweit dies wegen der Beson-
derheiten der Kasse erforderlich ist. Über den 
Wirtschaftsplan beschließt der Verwaltungsrat.“

 c)  Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:

   „Die Prüfung hat sich auf die gesamte Wirtschafts-
führung der Versorgungskasse zu erstrecken.“

 d)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Der Verwaltungsrat stellt den Jahresab-
schluss fest; zugleich entscheidet er über die Ent-
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lastung des Leiters der Versorgungskasse. Von der 
öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses 
über den Jahresabschluss und von einer Auslegung 
des Jahresabschlusses kann abgesehen werden.“

2.  § 22 erhält folgende Fassung:

 „§ 22
 Finanzwirtschaft

  Für die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen 
und das Prüfungswesen gilt § 7 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle des Verwaltungsrates der 
Kassenausschuss tritt.“

3.  § 27 wird geändert wie folgt:

 a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung:

 „§ 27
 Wirtschaftsführung und Prüfung der 
 örtlichen Zusatzversorgungskassen“.

 b)   In § 27 wird das Wort „Haushaltswirtschaft“ 
durch das Wort „Wirtschaftsführung“ ersetzt.

 c)  § 27 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

   „2. bei der Prüfung des Jahresabschlusses tritt an 
die Stelle des Rechnungsprüfungsausschusses der 
Kassenausschuss, der sich für die Durchführung 
der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung des 
Trägers oder eines Wirtschaftsprüfers oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedient,“.

641

Artikel IX
Änderung der Kommunalunternehmensverordnung

Die Verordnung über kommunale Unternehmen und 
Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kom-
munalunternehmensverordnung – KUV) vom 24. Oktober 
2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Artikel 
94 des Fünften Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S. 351), wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 wird nach dem Wort „Gemeindeverbän-
den“ Folgendes angefügt:

  „sowie für die gemeinsamen Kommunalunternehmen 
der Gemeinden und Kreise.“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 1 wird der nachfolgende Satz 2 angefügt:

  „Bei gemeinsamen Kommunalunternehmen wählt die 
Vertretung des jeweiligen Trägers weitere Mitglieder 
des Verwaltungsrats gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit.“
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Artikel X

Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen

Das Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 
712), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. April 
2005 (GV. NRW. S. 488), wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 wird in Absatz 1 als neuer Satz 2 angefügt:

  „Dies gilt mit Ausnahme der Erhebung von Steuern 
ebenfalls für Anstalten des öffentlichen Rechts gemäß 
§ 114 a der Gemeindeordnung und für gemeinsame 
Kommunalunternehmen gemäß § 27 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit.“

2.  In § 3 wird als neuer Absatz 3 angefügt:

  „(3) Wird eine Steuer erhoben, kann durch Satzung 
festgelegt werden, dass der Steuerpflichtige Voraus-
zahlungen auf die Steuer zu entrichten hat, die er für 
den laufenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich 
schulden wird.“

3.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 4 wird als neuer Absatz 5 eingefügt:

   „(5) Grundstücksbezogene Benutzungsgebühren 
ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück.“

 b)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

4.   In § 12 Abs. 1 Nr. 4 erhält Buchstabe b folgende Fas-
sung:

  „b) über das Festsetzungs- und Feststellungsverfah-
ren § 155, § 156 Abs. 2, §§ 157 bis 160, 162, § 163 Satz 
1 und 3, § 164, § 165 Abs. 1 und 2, §§ 166 bis 168, 
§ 169 mit der Maßgabe, dass die Festsetzungsfrist 
nach Absatz 2 Satz 1 einheitlich 4 Jahre beträgt, 
§ 170 Abs. 1 bis 3, § 171 Abs. 1 bis 3 a mit der Maßga-
be, dass in Absatz 3 die Wörter „Einspruchs- und 
Klageverfahrens“ durch die Wörter „Widerspruchs- 
und Klageverfahrens“ und in Absatz 3 a Satz 1 das 
Wort „Einspruch“ durch das Wort „Widerspruch“ 
und in Satz 3 die Wörter „§ 100 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 101 der Finanzgerichtsord-
nung“ durch die Wörter „§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 der Verwaltungsge-
richtsordnung“ ersetzt werden, ferner Abs. 7 bis 14, 
§§ 191,192,“.

5.  In § 20 erhält Absatz 3 folgende Fassung:

  „(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Euro und in den Fällen des Absatzes 2 mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.“

6.   In § 26 werden in Absatz 1 Satz 2 die Angabe „30. 
September 2009“ durch die Angabe „31. Dezember 
2011“ ersetzt.“

Artikel XI
Bestandsschutz- und Übergangsregelungen

§ 1
Bestandsschutz zu Artikel I

Wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigungen, 
die vor dem 19. März 2007 auf der Grundlage der seiner-
zeit geltenden Gemeindeordnung aufgenommen wurden, 
dürfen unbeschadet der in diesem Gesetz erfolgten Än-
derungen des § 107 GO NRW fortgesetzt werden.

§ 2
Übergangsregelung zu Artikel I

Abweichend von § 56 Abs. 1 GO NRW kann im Rat einer 
kreisfreien Stadt, die auf der Grundlage des § 3 Kommu-
nalwahlgesetz (KWahlG) die Zahl der bei der Kommu-
nalwahl 2004 zu wählenden Vertreter auf 57 oder weni-
ger gesenkt hatte, bis zum Ablauf der Wahlperiode am 
20. Oktober 2009 eine Fraktion aus mindestens zwei Mit-
gliedern bestehen.

§ 3
Übergangsregelung zu Artikel I, II und VII

(1) Die Änderungen der Gemeindeordnung in Artikel I 
Nr. 25 gelten nicht für Bürgermeister, die bei In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes im Amt sind, für die Dauer der 
laufenden Amtszeit.

(2) Die Änderungen der Kreisordnung in Artikel II 
Nr. 15 gelten nicht für Landräte, die bei In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes im Amt sind, für die Dauer der laufenden 
Amtszeit.

(3) Die Änderungen des Landesbeamtengesetzes in Arti-
kel VII Nr. 2 a), b), c), d) und g) gelten nicht für Bürger-
meister und Landräte, die bei In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes im Amt sind, für die Dauer der laufenden Amts-
zeit.

(4) Die Amtszeit der Bürgermeister und Landräte, die 
vom Geltungsbereich des Gesetzes zur Regelung der 
Wahlperiode der im Jahr 2004 gewählten kommunalen 
Vertretungen vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 351) er-
fasst werden, endet am 20. Oktober 2009.

(5) Der Wahltag für die Neuwahlen der Nachfolger der 
in Absatz 4 bezeichneten Bürgermeister und Landräte ist 
der Tag der allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2009. 
Scheidet ein in Absatz 4 bezeichneter Bürgermeister 
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oder Landrat vor dem 20. Oktober 2009 aus dem Amt 
aus oder tritt ein nach Satz 1 gewählter Nachfolger sein 
Amt nicht an, wird der Wahltermin für den Nachfolger 
von der Aufsichtsbehörde festgelegt.

Artikel XII
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten die Regelungen in 
Artikel I, § 50 Abs. 3 Sätze 3 bis 6 der Gemeindeordnung 
und Artikel II, § 35 Abs. 3 Sätze 3 bis 6 der Kreisord-
nung sowie Artikel III, § 10 Abs. 4 der Landschaftsver-
bandsordnung erst mit Ende der Wahlperiode der Ver-
tretungen am 20. Oktober 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident 

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T o b e n

Die Justizministerin
für den Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 
zugleich

für den Minister für Bauen und Verkehr

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2007 S. 380
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Zweites Gesetz
zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz II)

Vom 9. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz 
zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz II)
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Artikel 1
Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung

Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung (AG VwGO) vom 26. März 1960 (GV. NRW. S. 47, 
ber. S. 68), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 107), wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Das Gesetz erhält folgende neue Überschrift:

  „Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung 
(AG VwGO)“.

2.  § 6 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 6
  (1) Vor Erhebung einer Anfechtungsklage bedarf es 

einer Nachprüfung in einem Vorverfahren abwei-
chend von § 68 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung nicht, wenn der Verwaltungsakt wäh-
rend des Zeitraums vom 1. November 2007 bis zum 
31. Oktober 2012 bekannt gegeben worden ist. Vor 
Erhebung einer Verpflichtungsklage bedarf es einer 
Nachprüfung in einem Vorverfahren abweichend von 
§ 68 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht, 
wenn die Ablehnung der Vornahme des Verwaltungs-
aktes innerhalb des in Satz 1 bezeichneten Zeit-
raumes bekannt gegeben worden ist.

  (2) Absatz 1 gilt nicht für den Erlass oder die Ableh-
nung der Vornahme von Verwaltungsakten,

 1.   hinsichtlich derer Bundesrecht oder das Recht der 
Europäischen Union die Durchführung eines Vor-
verfahrens vorschreiben,

 2.   denen die Bewertung einer Leistung im Rahmen 
einer berufsbezogenen Prüfung zugrunde liegt,

 3.  im Bereich des 

  a)   Schulrechts, soweit sie von Schulen erlassen 
werden,

  b)   Ausbildungs-, Studien- und Graduiertenför-
derungsrechts, soweit sie von bei staatlichen 
Hochschulen oder bei Studentenwerken ein-
gerichteten Ämtern für Ausbildungsförderung 
erlassen werden,

 4.   die vom Westdeutschen Rundfunk Köln oder der 
Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten (GEZ) erlassen werden.

   In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 bedarf es der 
Nachprüfung in einem Vorverfahren auch dann, 
wenn eine oberste Landesbehörde den Verwal-
tungsakt erlassen oder den Antrag auf Vornahme 
des Verwaltungsakts abgelehnt hat. Satz 1 gilt 
auch für Nebenbestimmungen sowie Vollstre-
ckungs- und Kostenentscheidungen zu den ge-
nannten Verwaltungsakten.

   (3) Absatz 1 Satz 1 findet keine Anwendung auf im 
Verwaltungsverfahren nicht beteiligte Dritte, die 
sich gegen den Erlass eines einen anderen begünsti-
genden Verwaltungsaktes wenden. Dies gilt nicht,

  1.   wenn der Verwaltungsakt von einer Bezirksre-
gierung erlassen worden ist, es sei denn, er ist 
auf dem Gebiet der Krankenhausplanung und 
-finanzierung ergangen,

  2.   bei Entscheidungen nach dem Arbeitsschutzge-
setz und den dazu ergangenen Rechtsverord-
nungen,
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  3.   bei Entscheidungen nach der Gewerbeordnung 
und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen,

  4.   bei Entscheidungen nach dem Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen,

  5.   bei Entscheidungen nach dem Arbeitszeitgesetz 
und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen,

  6.   bei Entscheidungen nach dem Gesetz über Be-
triebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit,

  7.   bei Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörden 
und der Baugenehmigungsbehörden,

  8.   bei Entscheidungen nach dem Gaststättenge-
setz und der dazu ergangenen Rechtsverord-
nung.

  (4) Soweit landesgesetzliche Bestimmungen die 
Durchführung eines Vorverfahrens in sonstigen Be-
reichen vorsehen, finden diese Regelungen innerhalb 
des in Absatz 1 bestimmten Zeitraumes keine Anwen-
dung.“

3.  § 7 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 7
  Soweit ein Vorverfahren nach § 6 durchzuführen ist, 

ist die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder 
dessen Vornahme abgelehnt hat, auch für die Ent-
scheidung über den Widerspruch zuständig. Satz 1 
gilt nicht für den Fall des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Buchstabe a); § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der Verwal-
tungsgerichtsordnung findet Anwendung. Unberührt 
bleiben Vorschriften, nach denen im Vorverfahren ein 
Ausschuss oder ein Beirat entscheidet.“

303
Artikel 2

Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zum Bürokra-
tieabbau (Bürokratieabbaugesetz I)

Das Erste Gesetz zum Bürokratieabbau (Bürokratieab-
baugesetz I) vom 13. März 2007 (GV. NRW. S. 133) wird 
wie folgt geändert:

§ 2 Nr. 3 wird aufgehoben.

2030

Artikel 3
Gesetz zur Änderung des Beamtengesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Das Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbeamtengesetz – LBG) vom 1. Mai 1981 (GV. 
NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242), wird wie 
folgt geändert:

Nach § 179 wird folgender § 179 a eingefügt:

„§ 179 a
Verwaltungsrechtsweg, Vorverfahren

Abweichend von § 126 Abs. 3 des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes bedarf es eines Vorverfahrens nicht, wenn eine 
Maßnahme während des Zeitraums vom 1. November 
2007 bis zum 31. Oktober 2012 getroffen worden ist. Satz 
1 gilt nicht für Maßnahmen, denen die Bewertung einer 
Leistung im Rahmen einer berufsbezogenen Prüfung zu-
grunde liegt, sowie für Maßnahmen in besoldungs-, ver-
sorgungs-, beihilfe-, heilfürsorge-, reisekosten-, tren-
nungsentschädigungs- und umzugskostenrechtlichen 
Angelegenheiten.“

Artikel 4
Übergangsvorschriften, In-Kraft-Treten

(1) Auf Verwaltungsakte, die vor dem In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes bekannt gegeben worden sind, findet das 
bis zum 31. Oktober 2007 geltende Recht Anwendung.

(2) Dieses Gesetz tritt am 1. November 2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident 

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t t g e r s

Die Justizministerin
zugleich 

für den Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

- GV. NRW. 2007 S. 393

2035
223

Gesetz 
zur Änderung des Personalvertretungsrechts und 

schulrechtlicher Vorschriften
Vom 9. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Personalvertretungsrechts 

und schulrechtlicher Vorschriften

2035
Artikel I

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes*

Das Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Ände-
rung des Polizeiorganisationsgesetzes und zur Änderung 
weiterer Vorschriften über die Organisation der Polizei 
vom 29. März 2007 (GV. NRW. S. 140), wird wie folgt ge-
ändert:

 1.   Die Inhaltsübersicht erhält ab dem Zehnten Kapitel 
folgende Fassung:

 „Zehntes Kapitel:
  Sondervorschriften für besondere Verwaltungs-

zweige und die Behandlung von Verschlusssachen

 Erster Abschnitt:
 Polizei  81- 84 

 Zweiter Abschnitt:
 Lehrer  85 – 92

 Dritter Abschnitt:
 Staatsanwälte  93 und 94

 Vierter Abschnitt:
  Referendare im juristischen  

Vorbereitungsdienst 95 – 103

 Fünfter Abschnitt:
 Hochschulen  104 und 105

 Sechster Abschnitt:
 Behandlung von Verschlusssachen  106

 Elftes Kapitel: 
 Schlussvorschriften  107 – 114“.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 werden die Wörter „die Hochschulen 
des Landes (wissenschaftliche Hochschulen, 
Kunsthochschulen, Fachhochschulen), die medi-
zinischen Einrichtungen der Hochschulen“ durch 
die Wörter „die Kunsthochschulen des Landes“ 
ersetzt.

* Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2002/14/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Festle-
gung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung 
der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 80 
S. 29).
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 b)   In Absatz 3 wird nach dem Wort „werden“ ein 
Komma eingefügt und folgender Halbsatz ange-
fügt:

   „, sofern dem Leiter der Nebenstelle oder dem 
Leiter eines Teils einer Dienststelle eine selbstän-
dige Regelungskompetenz im personellen und 
sachlichen Bereich zusteht.“

 3.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „, Angestellten 
und Arbeiter“ durch die Wörter „und Arbeitneh-
mer“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind 
Beschäftigte, die nach dem für die Dienststelle 
maßgebenden Tarifvertrag oder nach der für die 
Dienststelle geltenden Dienstordnung oder nach 
ihrem Arbeitsvertrag Arbeitnehmer sind oder als 
übertarifliche Arbeitnehmer beschäftigt werden 
einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Be-
schäftigten.“

 c)  Absatz 4 wird gestrichen.

 d)  Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt geändert:

  aa)  Buchstabe a erhält folgende Fassung:

    „a) Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Akade-
mische Räte auf Zeit, Akademische Oberräte 
auf Zeit, wissenschaftliche, künstlerische und 
studentische Hilfskräfte, nach § 78 Hochschul-
gesetz nicht übernommene Hochschullehrer, 
Fachhochschullehrer und entsprechende Be-
schäftigte an Hochschulen, Hochschuldo-
zenten, wissenschaftliche und künstlerische 
Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure 
und entsprechende Beschäftigte an Hochschu-
len,“.

  bb)   In Buchstabe d werden die Wörter „und Me-
dizinalpraktikanten“ gestrichen.

 e)  Absatz 6 wird Absatz 5.

 4.  § 6 wird neu eingefügt:

 „§ 6
  Die Beamten und Arbeitnehmer bilden je eine Grup-

pe.“

 5.  § 7 wird neu eingefügt:

 „§ 7
  (1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach 

diesem Gesetz wahrnehmen, dürfen darin nicht be-
hindert werden und wegen ihrer Tätigkeit nicht be-
nachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch 
für ihre berufliche Entwicklung.

  (2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem Be-
rufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungs-
gesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem Hebam-
mengesetz stehenden Beschäftigten (Auszubilden-
den), der Mitglied einer Personalvertretung oder einer 
Jugend- und Auszubildendenvertretung ist, nach 
 erfolgreicher Beendigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit zu übernehmen, so hat er dies drei Mo-
nate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhält-
nisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.

  (3) Verlangt ein in Absatz 2 genannter Auszubilden-
der innerhalb der letzten drei Monate vor Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich 
vom Arbeitgeber seine Weiterbeschäftigung, so gilt 
zwischen dem Auszubildenden und dem Arbeitgeber 
im Anschluss an das erfolgreiche Berufsausbildungs-
verhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit als begründet.

  (4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch, wenn das Be-
rufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines Jahres 
nach Beendigung der Amtszeit der Personalvertre-
tung oder der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung erfolgreich endet.

  (5) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf 
von zwei Wochen nach Beendigung des Berufsaus-

bildungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht be-
antragen,

 a)   festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den 
Absätzen 3 oder 4 nicht begründet wird, oder

 b)   das bereits nach den Absätzen 3 oder 4 begrün-
dete Arbeitsverhältnis aufzulösen,

  wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Ar-
beitgeber unter Berücksichtigung aller Umstände 
die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden 
kann. In dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
ist die Personalvertretung, bei einem Mitglied der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung auch diese 
beteiligt.

  (6) Die Absätze 3 bis 5 sind unabhängig davon an-
zuwenden, ob der Arbeitgeber seiner Mitteilungs-
pflicht nach Absatz 2 nachgekommen ist.“

 6.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

   „Das Gleiche gilt für sonstige Beauftragte, sofern 
die Personalvertretung sich mit dieser Beauftra-
gung einverstanden erklärt.“

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Für Hochschulen mit Ausnahme der Fach-
hochschulen für den öffentlichen Dienst handelt 
vorbehaltlich des § 111 der Vizepräsident für den 
Bereich Wirtschafts- und Personalverwaltung 
oder der Kanzler, für die Universitätsklinik der 
Kaufmännische Direktor.“

 c)  Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

   „Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 ist bei 
verfahrenseinleitenden Maßnahmen und bei an-
deren schriftlichen Äußerungen der Dienststelle 
gegenüber der Personalvertretung unabhängig 
von dem jeweiligen Stand des Verfahrens auch 
eine Vertretung entsprechend der geschäftsord-
nungsmäßig allgemein oder im Einzelfall erteil-
ten Zeichnungsbefugnis zulässig.“

 7.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „In den Fällen einer Zuweisung nach beamten-
rechtlichen Vorschriften oder einer Zuweisung 
nach Maßgabe entsprechender tarifrechtlicher 
Regelungen gilt Satz 1 hinsichtlich des Verlustes 
des Wahlrechts entsprechend.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Buchstabe d erhält folgende Fassung:

    „d) in § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und 3,“.

  bb)   Es wird folgender neuer Buchstabe e ange-
fügt:

     „e) bei Altersteilzeit im Blockmodell in die 
Freistellungsphase eintreten.“

 8.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Buchstabe b erhält folgende Fassung:

     „b) zu selbständigen Entscheidungen in Per-
sonalangelegenheiten der Dienststelle befugt 
sind sowie die in § 8 Abs. 1 Satz 3 genannten 
sonstigen Beauftragten, sofern diese nach 
 einer Wahl die mit der Beauftragung einge-
räumten Befugnisse weiter ausüben,“.

  bb)   Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe 
d angefügt:

     „d) nach der Wahl Aufgaben einer Gleich-
stellungsbeauftragten der Dienststelle wahr-
nehmen.“

 b)   In Absatz 3 wird das Wort „Arbeiter“ durch das 
Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

 9.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 entfällt nach dem Wort „Gruppen“ 
der Klammerzusatz.
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 b)  Absatz 4 wird gestrichen.

 c)   Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden die Absät-
ze 4 bis 6.

10.  § 16 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem ersten Komma 
die Wörter „so wählen die Beamten, Angestellten 
und Arbeiter“ durch die Wörter „wählt jede Grup-
pe“ ersetzt.

11.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

     „Hat die Dienststelle weibliche und männ-
liche Beschäftigte, sollen dem Wahlvorstand 
Frauen und Männer angehören.“

  bb)  Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

12.  § 25 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Der Leiter der Dienststelle kann den Ausschluss 
eines Mitglieds aus dem Personalrat oder die Auflö-
sung des Personalrats wegen grober Verletzung sei-
ner gesetzlichen Pflichten beantragen.“

13.  § 29 erhält folgende Fassung:

 „§ 29
  (1) Der Personalrat bildet aus seiner Mitte den Vor-

stand. Diesem muss ein Mitglied jeder im Personal-
rat vertretenen Gruppe angehören. Die Vertreter je-
der Gruppe wählen das auf sie entfallende Vor-
standsmitglied. Der Vorstand führt die laufenden 
Geschäfte.

  (2) Der Personalrat bestimmt mit einfacher Mehr-
heit, welches Vorstandsmitglied den Vorsitz über-
nimmt. Er bestimmt zugleich die Vertretung des 
Vorsitzenden durch seine Stellvertreter. Dabei sind 
die Gruppen zu berücksichtigen, denen der Vorsit-
zende nicht angehört, es sei denn, dass die Vertreter 
dieser Gruppen darauf verzichten.

  (3) Der Vorsitzende vertritt den Personalrat im Rah-
men der von diesem gefassten Beschlüsse. In Angele-
genheiten, die nur eine Gruppe betreffen, vertritt der 
Vorsitzende, wenn er nicht selbst dieser Gruppe an-
gehört, gemeinsam mit einem der Gruppe angehö-
renden Vorstandsmitglied den Personalrat.

  (4) Hat der Personalrat elf oder mehr Mitglieder, so 
wählt er aus seiner Mitte mit einfacher Stimmen-
mehrheit zwei weitere Mitglieder in den Vorstand. 
Sind Mitglieder des Personalrats aus Wahlvor-
schlagslisten mit verschiedenen Bezeichnungen ge-
wählt worden und sind im Vorstand Mitglieder aus 
derjenigen Liste nicht vertreten, die die zweitgrößte 
Anzahl, mindestens jedoch ein Drittel aller von den 
Angehörigen der Dienststelle abgegebenen Stimmen 
erhalten hat, so ist eines der weiteren Vorstandsmit-
glieder aus dieser Liste zu wählen.“

14.  § 30 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 3 werden nach dem Wort „Dienststelle“ 
die Wörter „in Angelegenheiten, die besonders 
schwerbehinderte Beschäftigte betreffen, der 
Schwerbehindertenvertretung oder“ eingefügt.

15.  § 34 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 werden die Wörter „Beamten, Angestell-
ten und Arbeiter“ durch das Wort „Gruppen“ ersetzt.

16.  § 35 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 3 wird das Wort „Schwerbehinderten“ 
durch die Wörter „schwerbehinderten Beschäf-
tigten“ ersetzt.

17.  § 39 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Benehmen“ durch 
das Wort „Einvernehmen“ ersetzt.

18.  § 40 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 3 entfällt der 2. Halbsatz. Das Kom-
ma wird durch einen Punkt ersetzt.

  bb)  Es wird folgender Satz 5 angefügt:

     „Dienststelle und Personalrat können sich im 
Rahmen eines Budgets über die voraussicht-
lich anfallenden notwendigen Kosten ver-
ständigen; der Personalrat entscheidet im 
Rahmen des Budgets eigenverantwortlich.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt.

  bb)   In Satz 2 entfällt der Punkt und es werden 
die Wörter „und die Möglichkeit einer elek-
tronischen Bekanntmachung zu eröffnen.“ 
angefügt.

19.  § 42 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 2 erhält folgende Fassung:

     „Dabei sind zunächst die gewählten Vor-
standsmitglieder zu berücksichtigen.“

  bb)   In Satz 3 wird der Punkt durch ein Semiko-
lon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

     „Gewerkschaften, die zur selben Spitzenor-
ganisation gehören sowie freie Listen können 
sich hierfür gruppenübergreifend zusammen-
schließen.“

 b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind nach 
Absatz 3 freizustellen in Dienststellen mit in der 
Regel 100 bis 300 Beschäftigten ein Mitglied für 
12 Arbeitsstunden in der Woche. Im Einverneh-
men zwischen Personalrat und Leiter der Dienst-
stelle kann bei außergewöhnlichem, anlassbezo-
genen Bedarf vorübergehend abgewichen werden. 
Weitergehende pauschale Freistellungen sind un-
zulässig.

   Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind nach Absatz 
3 ganz freizustellen in Dienststellen mit in der 
Regel

  301 bis 600 Beschäftigten ein Mitglied,
  601 bis 1000 Beschäftigten zwei Mitglieder,
  1001 bis 000 Beschäftigten drei Mitglieder,
  2001 bis 3000 Beschäftigten vier Mitglieder,
  3001 bis 4000 Beschäftigten fünf Mitglieder,
  4001 bis 5000 Beschäftigten sechs Mitglieder,
  5001 bis 6000 Beschäftigten sieben Mitglieder,
  6001 bis 7000 Beschäftigten acht Mitglieder,
  7001 bis 8000 Beschäftigten neun Mitglieder,
  8001 bis 9000 Beschäftigten zehn Mitglieder,
  9001 bis 10000 Beschäftigten elf Mitglieder.

   In Dienststellen mit mehr als 10000 Beschäftigten 
ist für je angefangene weitere 2000 Beschäftigte 
ein weiteres Mitglied freizustellen. Von den Sät-
zen 4 und 5 kann im Einvernehmen zwischen 
Personalrat und Leiter der Dienststelle abgewi-
chen werden. Auf Antrag des Personalrats kön-
nen mehrere Mitglieder anteilig freigestellt wer-
den.“

 c)  In Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Dienststelle und Personalrat können sich im 
Rahmen eines Budgets über die voraussichtlich 
anfallenden notwendigen Kosten verständigen; 
der Personalrat entscheidet im Rahmen des Bud-
gets eigenverantwortlich.“

 d)  Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

   „(6) Erleidet ein Beamter anlässlich der Wahr-
nehmung von Rechten oder der Erfüllung von 
Pflichten nach diesem Gesetz einen Unfall, der 
im Sinne der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge-
vorschriften ein Dienstunfall wäre, so finden 
diese Vorschriften entsprechende Anwendung.“
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20.  § 43 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Text wird Absatz 1.

 b)  Es wird folgender neuer Absatz 2 angefügt:

   „(2) Die außerordentliche Kündigung von Mit-
gliedern des Personalrats, die in einem Arbeits-
verhältnis stehen, bedarf der Zustimmung des 
Personalrats. Verweigert der Personalrat seine 
Zustimmung oder äußert er sich nicht innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, 
so kann das Verwaltungsgericht sie auf Antrag 
des Dienststellenleiters ersetzen, wenn die außer-
ordentliche Kündigung unter Berücksichtigung 
aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfah-
ren vor dem Verwaltungsgericht ist der betrof-
fene Arbeitnehmer Beteiligter.“

21.  § 46 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 3 werden die Wörter „zwei Wochen“ durch 
die Wörter „zwölf Arbeitstagen“ ersetzt und im 2. 
Halbsatz nach dem Wort „Personalversammlung“ 
die Wörter „und keine Teilversammlung“ eingefügt.

22.  § 47 wird wie folgt geändert: 

 a)   Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1; in Satz 1 
wird nach dem Wort „Personalversammlungen“ 
die Angabe „gemäß § 46 Abs. 1“ eingefügt.

 b)  Es wird folgender neuer Absatz 2 angefügt:

   „(2) Andere Personalversammlungen finden au-
ßerhalb der Arbeitszeit statt. Hiervon kann im 
Einvernehmen mit dem Leiter der Dienststelle 
abgewichen werden.“

23.  § 48 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  Nach dem Wort „Sozialangelegenheiten“ wird der 
Punkt durch ein Komma ersetzt und die Wörter 
„Fragen der Förderung der Gleichstellung von Frau-
en und Männern und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.“ eingefügt.

24.  § 50 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „14 Abs. 1, 2, 4 
und 6“ durch die Angabe „14 Abs. 1, 2, 5 und 6“ er-
setzt.

25.  § 51 wird wie folgt geändert:

  Folgender Satz 2 wird neu eingefügt:

  „§ 42 Abs. 3 Satz 1 findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass höchstens fünf Mitglieder freigestellt 
werden dürfen.“

 Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

26.  § 56 erhält folgende Fassung:

 „§ 56
  „(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung be-

steht in Dienststellen mit in der Regel

 5 bis 20 wahlberechtigten Beschäftigten 
 aus einer Person,

 21 bis 50 wahlberechtigten Beschäftigten 
 aus drei Mitgliedern,

 51 bis 200 wahlberechtigten Beschäftigten 
 aus fünf Mitgliedern,

 201 bis 300 wahlberechtigten Beschäftigten 
 aus sieben Mitgliedern,

 301 bis 1000 wahlberechtigten Beschäftigten 
 aus elf Mitgliedern,

 mehr als 1000 wahlberechtigten Beschäftigten 
 aus fünfzehn Mitgliedern.

 (2) § 14 Abs. 5 und 6 gelten entsprechend.“

27.  § 58 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 wird nach der Zahl „5“ die Angabe 
„und 6“ eingefügt.

 b)  Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen.

28.  § 62 erhält folgende Fassung:

 „§ 62
  Dienststelle und Personalvertretung haben darüber 

zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle 
nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbe-
sondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus 
Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen 
Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Her-
kunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Welt-
anschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer 
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder 
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer 
sexuellen Identität unterbleibt.“

29.  § 64 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 6 wird das Wort „Schwerbehinder-
ter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Be-
schäftigter“ ersetzt.

 b)   In Nummer 7 wird das Wort „Schwerbehinder-
ter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Be-
schäftigter“ ersetzt.

 c)  Nummer 10 erhält folgende Fassung:

   „10. die Verwirklichung des Grundrechts der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu 
fördern.“

30.  § 66 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Der Leiter der Dienststelle unterrichtet den 
Personalrat von der beabsichtigten Maßnahme 
und beantragt seine Zustimmung. Der Personal-
rat kann verlangen, dass der Leiter der Dienst-
stelle die beabsichtigte Maßnahme begründet; der 
Personalrat kann außer in Personalangelegen-
heiten auch eine schriftliche Begründung verlan-
gen. Der Beschluss des Personalrats über die be-
antragte Zustimmung ist dem Leiter der Dienst-
stelle innerhalb von zehn Arbeitstagen mitzutei-
len. In dringenden Fällen kann der Leiter der 
Dienststelle diese Frist auf drei Arbeitstage ab-
kürzen. Sofern der Personalrat beabsichtigt, der 
Maßnahme nicht zuzustimmen, hat er dies nach 
Zugang des Antrags innerhalb der Fristen der 
Sätze 3 oder 4 dem Leiter der Dienststelle mitzu-
teilen; in diesen Fällen ist die Maßnahme mit dem 
Ziel einer Verständigung zwischen dem Leiter 
der Dienststelle und dem Personalrat innerhalb 
von zehn Arbeitstagen zu erörtern. In dringenden 
Fällen kann der Leiter der Dienststelle verlangen, 
dass die Erörterung innerhalb einer Frist von 
fünf Arbeitstagen durchzuführen ist. In den Fäl-
len einer Erörterung beginnt die Frist der Sätze 3 
und 4 mit dem Tag der Erörterung. Die Maßnah-
me gilt als gebilligt, wenn nicht der Personalrat 
innerhalb der genannten Frist die Zustimmung 
unter Angabe der Gründe schriftlich verweigert. 
Soweit dabei Beschwerden oder Behauptungen 
tatsächlicher Art vorgetragen werden, die für ei-
nen Beschäftigten ungünstig sind oder ihm nach-
teilig werden können, ist dem Beschäftigten Ge-
legenheit zur Äußerung zu geben; die Äußerung 
ist aktenkundig zu machen. Soweit anstelle des 
Leiters der Dienststelle das verfassungsmäßig zu-
ständige oberste Organ oder ein von diesem be-
stimmter Ausschuss über eine beabsichtigte Maß-
nahme zu entscheiden hat, ist der Personalrat so 
rechtzeitig zu unterrichten, dass seine Stellung-
nahme bei der Entscheidung von dem zuständi-
gen Organ oder Ausschuss berücksichtigt werden 
kann.“

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Der Personalrat kann in den Fällen des § 72 
Abs. 1 seine Zustimmung verweigern, wenn

  1.   die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verord-
nung, eine Bestimmung in einem Tarifvertrag, 
eine gerichtliche Entscheidung, den Frauenför-
derplan oder eine Verwaltungsanordnung oder 
gegen eine Richtlinie im Sinne des § 72 Abs. 4 
Nr. 14 verstößt, oder
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  2.   die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass durch die Maßnahme der betroffene 
Beschäftigte oder andere Beschäftigte benachtei-
ligt werden, ohne dass dies aus dienstlichen oder 
persönlichen Gründen gerechtfertigt ist, oder

  3.   die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass der Beschäftigte oder Bewerber den 
Frieden in der Dienststelle durch unsoziales 
oder gesetzwidriges Verhalten stören werde.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  Die Sätze 3 bis 5 erhalten folgende neue Fassung:

   „Die Entscheidung über den Vorschlag ist dem 
Personalrat vom Leiter der Dienststelle nach Zu-
gang des Vorschlags innerhalb von zehn Arbeits-
tagen mitzuteilen. Sofern beabsichtigt ist, dem 
Vorschlag nicht zu entsprechen, hat der Leiter 
der Dienststelle dies innerhalb der Frist des 
Satzes 3 nach Zugang des Vorschlags dem Perso-
nalrat mitzuteilen; in diesen Fällen gelten Absatz 
2 Satz 5 Halbsatz 2 und die Sätze 6 und 7 ent-
sprechend. Bei einer Ablehnung des Vorschlags 
sind die Gründe anzugeben.“

 d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung:

   „(5) Kommt eine Einigung über eine vom Leiter 
der Dienststelle beabsichtigte Maßnahme nicht 
zustande, so kann er innerhalb von sechs Arbeits-
tagen die Angelegenheit der im Verwaltungsauf-
bau übergeordneten Stelle, bei der eine Stufen-
vertretung besteht, vorlegen. Für das Stufenver-
fahren gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 
Kommt eine Einigung über eine vom Personalrat 
beantragte Maßnahme nicht zustande oder trifft 
der Leiter der Dienststelle innerhalb der in Ab-
satz 4 Satz 3 genannten Frist keine Entscheidung, 
so kann der Personalrat innerhalb von sechs Ar-
beitstagen nach Ablauf der in Absatz 2 genann-
ten Frist die Angelegenheit der Stufenvertretung, 
die bei der im Verwaltungsaufbau übergeord-
neten Stelle besteht, vorlegen. Für das Stufenver-
fahren gilt Absatz 4 entsprechend. Der Leiter der 
Dienststelle und der Personalrat unterrichten 
sich gegenseitig, wenn sie die Angelegenheit der 
übergeordneten Stelle oder der bei ihr bestehen-
den Stufenvertretung vorlegen.“

 e)  Absatz 7 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird der 1. Klammerzusatz wie 
folgt ergänzt:

  „und Abs. 3“.

  bb)   In Satz 1 wird nach den Wörtern „Antrag des 
Leiters“ folgender Klammerzusatz eingefügt: 
„(§ 1 Abs. 2 Halbsatz 2)“.

  cc)  Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen.

  dd)  Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

     „Die Personalvertretung kann die Entschei-
dung der Einigungsstelle auch dann beantra-
gen, wenn der Leiter der Dienststelle über 
 einen Antrag nach Absatz 4 nicht innerhalb 
der in Absatz 4 Satz 3 vorgesehenen Frist 
entscheidet.“

  ee)   Satz 4 wird Satz 3 und erhält folgende Fas-
sung:

     „In den Fällen des § 72 Abs. 1, 3 und 4 Satz 1 
Nrn. 2, 6, 11, 12, 14 bis 17 beschließt die Ei-
nigungsstelle eine Empfehlung an die in die-
sen Fällen endgültig entscheidende Stelle 
(§ 68).“

  ff)   Nach dem neuen Satz 3 werden folgende Sät-
ze 4 bis 6 angefügt 

     „Die nach § 68 endgültig entscheidende Stel-
le kann einen die Beteiligten bindenden Be-
schluss der Einigungsstelle nach Satz 1, der 
im Einzelfall wegen seiner Auswirkungen auf 
das Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil 
der Regierungsgewalt ist, innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Beschlusses ganz 
oder teilweise aufheben und abweichend ent-

scheiden. Die Entscheidung ist zu begründen. 
Der Vorsitzende der Einigungsstelle sowie 
die am Einigungsverfahren beteiligten Dienst-
stellen und Personalvertretungen sind unver-
züglich über die Entscheidung und  deren 
Gründe schriftlich zu unterrichten.“

 f)  In Absatz 8 wird die Angabe „3,“ gestrichen.

31.  § 67 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 wird die Angabe „und 3“ durch die 
Angabe „Sätze 1 bis 4 und Abs. 3“ ersetzt.

  bb)   In Satz 4 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1 Nr. 1 
der Disziplinarordnung“ durch die Angabe 
„§ 50 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Landesdiszipli-
nargesetzes“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 wird der 2. Halbsatz gestrichen.

  bb)  Satz 4 wird gestrichen.

 c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa)  Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

     „Die Einigungsstelle soll binnen zwei Mona-
ten nach der Erklärung eines Beteiligten, die 
Entscheidung der Einigungsstelle herbeifüh-
ren zu wollen, entscheiden.“

  bb)   Der bisherige Satz 3 wird gestrichen. 
Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

 d)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 2 erhält folgende Fassung:

     „Er bindet diese, soweit er eine Entscheidung 
im Sinne des Absatzes 5 enthält; § 66 Abs. 7 
Satz 4 bleibt unberührt.“

  bb)  Es wird folgender Satz 3 angefügt:

     „Eine Bindung besteht nicht in den Fällen 
des § 66 Abs. 7 Satz 3.“

 e)   In Absatz 7 wird die Angabe „und 3“ durch die 
Angabe „Sätze 1 bis 4 und Abs. 3“ ersetzt.

 f)  Absatz 9 erhält folgende Fassung:

   „(9) In den Fällen des § 84, des § 89 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 und des § 94 Satz 1 Nr. 2 ist die Einigung 
nach Absatz 1 Satz 3 zwischen der obersten 
Dienstbehörde und allen Hauptpersonalräten des 
Geschäftsbereichs herbeizuführen. Von den in 
§ 84, § 89 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und § 94 Satz 1 
Nr. 2 bezeichneten Hauptpersonalräten sind zu-
sätzlich ebenso viele Beisitzer zu bestellen und 
dem Vorsitzenden zu benennen, wie nach Ab-
satz 1 Satz 5 Bestellungen durch die Personalver-
tretung vorgenommen werden. Bei der Verhand-
lung von Angelegenheiten aus dem Zuständig-
keitsbereich der Hauptpersonalräte nach § 84, 
§ 89 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und § 94 Satz 1 Nr. 2 
üben diese Hauptpersonalräte das Vorschlags-
recht nach Absatz 3 Satz 1 aus; in diesen Fällen 
sind die Beisitzer aus dem Kreis der Beisitzer 
nach Satz 2 zu entnehmen.“

32.  § 68 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   Es wird die Zahl „4“ durch die Zahl „3“ er-
setzt.

  bb)   In Nummer 1 wird das Wort „Landesregie-
rung“ durch die Wörter „oberste Dienstbe-
hörde“ ersetzt.

 b)   In Satz 2 wird das Wort „Landesregierung“ durch 
die Wörter „obersten Dienstbehörde“ ersetzt.

33.  § 69 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 erhält folgende Fassung:

     „Soweit der Personalrat an Entscheidungen 
mitwirkt, ist die beabsichtigte Maßnahme 
vor der Durchführung mit dem Ziel einer 
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Verständigung rechtzeitig und eingehend mit 
ihm zu erörtern.“

  bb)   Die Zahl „5“ in Satz 2 wird durch die Zahl 
„7“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Äußert sich der Personalrat nicht innerhalb 
von zehn Arbeitstagen oder hält er bei Erörte-
rung seine Einwendungen oder Vorschläge nicht 
aufrecht, so gilt die beabsichtigte Maßnahme als 
gebilligt. Erhebt der Personalrat Einwendungen, 
so hat er dem Leiter der Dienststelle die Gründe 
mitzuteilen. § 66 Abs. 2 Satz 6 gilt entsprechend. 
Entspricht die Dienststelle den Einwendungen 
des Personalrats nicht oder nicht in vollem Um-
fang, so teilt sie dem Personalrat ihre Entschei-
dung unter Angabe der Gründe schriftlich mit.“

 c)   In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „zwei Wo-
chen“ durch die Wörter „drei Arbeitstagen“ er-
setzt.

34.  § 70 wird wie folgt geändert:

 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

  „(4) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, mit einer Frist von drei Mo-
naten gekündigt werden. Nach Kündigung oder Ab-
lauf einer Dienstvereinbarung gelten ihre Rege-
lungen in Angelegenheiten, in denen der Spruch der 
Einigungsstelle die Einigung zwischen Dienststelle 
und Personalrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch 
eine neue Dienstvereinbarung ersetzt wird. Die 
Nachwirkung kann ausgeschlossen werden. Die 
Dienststelle kann jederzeit eine Dienstvereinbarung 
ganz oder teilweise aufheben, wenn ihr das in Aus-
übung ihrer Regierungsverantwortung für eine ge-
meinwohlorientierte Staatstätigkeit angezeigt er-
scheint. Die Aufhebung ist zu begründen.“

35.  § 71 wird wie folgt geändert:

  Absatz 2 wird gestrichen und Absatz 1 wird allei-
niger Regelungsinhalt.

36.  § 72 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer 1 wird die Angabe „Nebenabre-
den, erneuter Zuweisung des Arbeitsplatzes 
gemäß Arbeitsplatzsicherungsvorschriften so-
wie nach Beendigung eines Urlaubs ohne 
Dienstbezüge gemäß § 78 b oder § 85 a des 
Landesbeamtengesetzes bzw. den entsprechen-
den Regelungen für Angestellte und Arbeiter, 
Verlängerung der Probezeit, Anstellung eines 
Beamten, Umwandlung des Beamtenverhält-
nisses in ein solches anderer Art, Befristung 
von Arbeitsverhältnissen,“ gestrichen.

  bb)   In Nummer 2 werden die Wörter „Zulassung 
zum Aufstieg, Übertragung eines anderen 
Amtes mit niedrigerem Endgrundgehalt,“ ge-
strichen.

  cc)   In Nummer 3 werden die Wörter „Wechsel 
des Dienstzweiges,“ gestrichen.

  dd)   In Nummer 4 wird das Wort „Rückgruppie-
rung“ durch das Wort „Herabgruppierung“ 
ersetzt und die Wörter „für eine Dauer von 
mehr als drei Monaten, Bestimmung der Fall-
gruppe oder des Abschnitts innerhalb einer 
Vergütungs- oder Lohngruppe, wesentlichen 
Änderungen des Arbeitsvertrages,“ gestri-
chen.

  ee)   In Nummer 5 werden die Wörter „Umsetzung 
innerhalb der Dienststelle für eine Dauer von 
mehr als drei Monaten,“ gestrichen.

  ff)  Nummer 6 erhält folgende Fassung:

     „6. Abordnung, Zuweisung von Beamten ge-
mäß § 21 Beamtenstatusgesetz, Zuweisung 
von Arbeitnehmern gemäß tarifrechtlicher 
Vorschriften für eine Dauer von mehr als drei 
Monaten und ihre Aufhebung,“.

  gg)  Die Nummern 7 bis 9 werden gestrichen.

  hh)   Die bisherigen Nummern 10 bis 12 werden 
die neuen Nummern 7 bis 9. In der neuen 
Nummer 7 werden die Wörter „, Angestellten 
und Arbeitern“ durch die Wörter „und Ar-
beitnehmern“ ersetzt.

  ii)   In der neuen Nummer 9 wird hinter dem 
Wort „Versagung“ ein Komma und das Wort 
„Untersagung“ eingefügt.

  jj)   Die bisherige Nummer 13 wird die neue 
Nummer 10; die Wörter „sowie Ablehnung 
einer entsprechenden Arbeitsvertragsände-
rung bei Angestellten und Arbeitern“ werden 
gestrichen.

  kk)   In Satz 2 wird die Angabe „§ 119 Abs. 1 UG 
oder § 79 Abs. 1 FHG“ durch die Angabe 
„§ 78 Hochschulgesetz“ ersetzt.

  ll)  In Satz 2 erhält Nummer 2 folgende Fassung:

     „2. für Beamtenstellen von der Besoldungs-
gruppe A 16 an aufwärts, für Stellen der Ab-
teilungsleiter der Generalstaatsanwalt-
schaften und für Stellen der Leiter öffent-
licher Schulen sowie für Arbeitnehmer, die 
ein über die höchste Entgeltgruppe des für 
die Dienststelle maßgebenden Tarifvertrags 
hinausgehendes Entgelt erhalten,“.

     mm) Satz 4 wird gestrichen.

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche 
oder tarifliche Regelung nicht besteht, mitzube-
stimmen bei

  1.   Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Ver-
halten oder die Leistung der Beschäftigten zu 
überwachen,

  2.   Einführung grundlegend neuer Arbeitsmetho-
den,

  3.   Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung 
und Erleichterung des Arbeitsablaufs.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer 1 werden die Wörter „Einfüh-
rung, Ausgestaltung und Aufhebung der glei-
tenden Arbeitszeit,“ gestrichen.

  bb)   In Nummer 2 werden die Wörter „sowie all-
gemeine Regelung des Ausgleichs von Mehr-
arbeit,“ gestrichen.

  cc)   In Nummer 5 wird das Wort „Lohngestal-
tung“ durch die Wörter „Gestaltung des Ent-
gelts“, das Wort „Entlohnungsgrundsätzen“ 
durch das Wort „Entgeltgrundsätzen“ und 
das Wort „Entlohnungsmethoden“ durch das 
Wort „Entgeltmethoden“ ersetzt.

  dd)   In Nummer 6 werden die Wörter „und Abbe-
rufung“ und die Wörter „und Sicherheits-
fachkräften“ gestrichen.

  ee)  Nummer 13 wird gestrichen.

  ff)   Die Nummern 14 bis 19 werden die neuen 
Nummern 13 bis 18.

  gg)   In der neuen Nummer 13 werden die Wörter 
„Angestellten und Arbeiter“ durch das Wort 
„Arbeitnehmer“ ersetzt.

  hh)   Die neue Nummer 18 erhält folgende Fas-
sung:

     „18. Maßnahmen, die der Durchsetzung der 
tatsächlichen Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern, insbesondere bei der Ein-
stellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg 
dienen.“

  ii)   In Satz 3 wird die Zahl „18“ durch die Zahl 
„17“ ersetzt.

  jj)  Satz 4 wird gestrichen.
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37.  § 72 a wird gestrichen.

38.  § 73 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden nach dem Wort „wirkt“ die 
Wörter „, soweit eine gesetzliche oder tarifliche 
Regelung nicht besteht,“ eingefügt.

 b)  Die Nummern 2, 3, 4 und 5 werden gestrichen.

 c)   Die bisherige Nummer 6 wird die neue Nummer 2 
und erhält folgende Fassung: 

   „2. wesentlichen Änderungen des Arbeitsver-
trages, Stellenausschreibungen, soweit die Perso-
nalmaßnahme der Mitbestimmung unterliegt,“.

 d)   Die bisherige Nummer 7 wird die neue Num-
mer 3.

 e)  Es wird folgende neue Nummer 4 angefügt:

   „4. Erhebung der Disziplinarklage gegen einen 
Beamten.“

 f)  Die Nummern 8 und 9 werden gestrichen.

39.  § 74 erhält folgende Fassung:

 „§ 74
  (1) Der Personalrat wirkt bei der ordentlichen Kün-

digung durch den Arbeitgeber mit. § 72 Abs. 1 Satz 
2 gilt entsprechend. Der Personalrat kann gegen die 
Kündigung Einwendungen erheben, wenn nach sei-
ner Ansicht

 1.   bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitneh-
mers soziale Gesichtspunkte nicht oder nicht 
ausreichend berücksichtigt worden sind,

 2.   die Kündigung gegen eine Richtlinie im Sinne des 
§ 72 Abs. 4 Nr. 14 verstößt,

 3.   der zu kündigende Arbeitnehmer an einem ande-
ren Arbeitsplatz in derselben Dienststelle oder in 
einer anderen Dienststelle desselben Verwal-
tungszweiges an demselben Dienstort einschließ-
lich seines Einzugsgebietes weiterbeschäftigt 
werden kann,

 4.   die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach 
zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungs-
maßnahmen möglich ist oder

 5.   die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter 
geänderten Vertragsbedingungen möglich ist und 
der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit er-
klärt. Wird dem Arbeitnehmer gekündigt, obwohl 
der Personalrat nach Satz 3 Einwendungen gegen 
die Kündigung erhoben hat, so ist dem Arbeit-
nehmer mit der Kündigung eine Abschrift der 
Stellungnahme des Personalrates zuzuleiten, es 
sei denn, dass die Stufenvertretung in der Ver-
handlung nach § 69 Abs. 3 Satz 2 die Einwen-
dungen nicht aufrechterhalten hat.

  (2) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 
Satz 4 nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf 
Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis 
durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, so muss der 
Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen 
nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unverän-
derten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. Auf 
Antrag des Arbeitgebers kann das Arbeitsgericht ihn 
durch einstweilige Verfügung von der Verpflichtung 
zur Weiterbeschäftigung nach Satz 1 entbinden, 
wenn

 1.   die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig er-
scheint oder

 2.   die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu 
einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung 
des Arbeitgebers führen würde oder

 3.   der Widerspruch des Personalrats offensichtlich 
unbegründet war.

  (3) Der Personalrat wirkt mit bei Entlassung von 
Beamten auf Probe oder auf Widerruf oder Entlas-
sung aus einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-

verhältnis, wenn sie die Entlassung nicht selbst be-
antragt haben sowie bei vorzeitiger Versetzung in den 
Ruhestand, wenn der Beamte einen Antrag auf Betei-
ligung des Personalrats stellt.

  (4) Vor fristlosen Entlassungen und außerordent-
lichen Kündigungen ist der Personalrat anzuhören. 
Der Dienststellenleiter hat die beabsichtigte Maß-
nahme zu begründen. Hat der Personalrat Bedenken, 
so hat er sie unter Angabe der Gründe dem Dienst-
stellenleiter unverzüglich, spätestens innerhalb von 
drei Arbeitstagen schriftlich mitzuteilen.

  (5) Eine Kündigung ist unwirksam, wenn der Perso-
nalrat nicht beteiligt worden ist.“

40.  § 75 wird wie folgt geändert:

 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 1 werden die Wörter „Organisations-
plänen, Bewertungsplänen und Stellenbeset-
zungsplänen,“ gestrichen.

 b)   In Nummer 2 wird die Angabe „in anderen als 
den in § 73 Nr. 9 bezeichneten Fällen“ gestri-
chen.

 c)  Nummer 4 erhält folgende Fassung:

   „4. behördlichen oder betrieblichen Grundsätzen 
der Personalplanung.“

 d)  Die Nummern 5 und 6 werden gestrichen.

41.  § 77 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   Die Wörter „oder dem Sicherheitsausschuss“ 
werden gestrichen.

  bb)   Die Angabe „§ 719 Abs. 4 der Reichsversi-
cherungsordnung“ wird durch die Angabe 
„§ 22 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch“ ersetzt.

 b)   In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1552 der Reichs-
versicherungsordnung“ durch die Angabe „§ 193 
Abs. 5 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ er-
setzt.

42.  § 79 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)   In Satz 1 wird vor der Zahl „22“ die Zahl 
„7,“ eingefügt und die Angabe „des § 108 des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes“ durch 
die Angabe „43 Abs. 2“ ersetzt.

  bb)   In den Nummern 2 bis 4 werden jeweils nach 
der Zahl 54 das Komma durch das Wort 
„und“ ersetzt und nach der Zahl 60 das 
Komma und die Angabe „85 und 86“ gestri-
chen.

 b)   In Absatz 2 wird in Satz 1 der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
„der § 89 Abs. 1 Arbeitsgerichtsgesetz mit der 
Maßgabe, dass die Dienststellen auf die Prozess-
vertretung durch einen Rechtsanwalt verzichten 
können.“

43.  § 80 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

   „Die Zuständigkeit einer Fachkammer kann auf 
die Bezirke anderer Gerichte oder Teile von ih-
nen erstreckt werden.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 erhält folgende Fassung:

     „Die Fachkammer (der Fachsenat) besteht 
aus einem Vorsitzenden und ehrenamtlichen 
Richtern.“

  bb)  Satz 2 wird gestrichen.

 c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Die Fachkammer (der Fachsenat) wird tätig 
in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei 
ehrenamtlichen Richtern, von denen je einer nach 
Absatz 2 Satz 4 Nr. 1 und 2 berufen worden ist.“
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44.  § 81 wird wie folgt geändert:

  Nach den Wörtern „Für die“ werden die Wörter „im 
Landesdienst stehenden“ eingefügt.

45.  § 83 erhält folgende Fassung:

 „§ 83 
 Wahlberechtigung

  (1) Abgeordnete Polizeivollzugsbeamte sind nur bei 
ihrer Stammdienststelle wahlberechtigt und wählbar; 
§ 10 Abs. 2 und § 26 Abs. 2 finden keine Anwendung.

  (2) Die Kommissaranwärter sind bis zum Bestehen 
der II. Fachprüfung zur Wahl des Personalrats nicht 
wahlberechtigt. Sie wählen für ihren Einstellungs-
jahrgang in ihrer Stammdienststelle eine Vertrau-
ensperson. Wählbar sind alle der Stammdienststelle 
angehörenden Kommissaranwärter des jeweiligen 
Einstellungsjahrgangs. Der Personalrat der Stamm-
dienststelle bestimmt drei wahlberechtigte Kom-
missaranwärter als Wahlvorstand und einen von ih-
nen als Vorsitzenden. Im Übrigen gelten für die 
Wahl der Vertrauensperson § 16 Abs. 1 und 3 Satz 3, 
Abs. 4 Satz 2 und 3, Abs. 5, 6 und 8 sowie § 20 Abs. 2 
und die §§ 21 und 22 entsprechend. Zur Wahl der 
Vertrauensperson können die dazu wahlberechtigten 
Kommissaranwärter Wahlvorschläge machen.

  (3) Die Wahlperiode der Vertrauensperson umfasst 
die Zeit der Ausbildung ihres Einstellungsjahrgangs. 
§ 23 Abs. 2 Sätze 1 und 2, § 24 Abs. 1 Satz 1 Buch-
staben c), d) und e) und Abs. 2, §§ 25 bis 28 gelten 
entsprechend.

  (4) Die Vertrauenspersonen nehmen an den Sit-
zungen des Personalrats mit Stimmrecht teil. Ihnen 
steht ein Stimmrecht in Angelegenheiten zu, die die 
Kommissaranwärter betreffen. Die Vertrauensper-
sonen können Angelegenheiten, die die Interessen 
der in der Ausbildung befindlichen Kommissaran-
wärter berühren, in der Sitzung des Personalrats zur 
Erörterung stellen. Beschlüsse des Personalrats dazu 
werden von dem Vorsitzenden zusammen mit den 
zuständigen Vertrauenspersonen gegenüber dem 
Leiter der Dienststelle vertreten.

  (5) Auf die Kommissaranwärter findet § 72 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bei Einstellungen und § 72 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 8 keine Anwendung.“

46.  § 87 wird § 85 und wie folgt geändert 

 a)   In Absatz 1 wird nach dem Wort „Abschnitt“ die 
Angabe „oder in § 69 SchulG“ eingefügt.

 b)   In Absatz 2 wird das Wort „Kultusministerium“ 
durch die Wörter „das Ministerium, das für das 
Schulwesen zuständig ist,“ ersetzt.

 c)   In Absatz 3 Satz 2 wird nach dem Wort „Beschäf-
tigten“ die Angabe „sowie pädagogische und so-
zialpädagogische Mitarbeiter gemäß § 58 
SchulG.“ eingefügt.

 d)   In Absatz 4 wird die Angabe „§ 95 Satz 1 Nr. 2“ 
durch die Angabe „§ 92 Satz 1 Nr. 2“ ersetzt.

 e)  Absatz 5 erhält folgende Fassung:

   „(5) In Dienststellen mit in der Regel 100 bis 300 
Beschäftigten ist ein Personalratsmitglied von 
seiner dienstlichen Tätigkeit mit 12 Unterrichts-
stunden in der Woche freizustellen. Bei örtlichen 
Personalräten auf der Ebene der Bezirksregie-
rungen verringert sich das Freistellungskontin-
gent abweichend von § 42 Abs. 4 Sätze 4 und 5 
jeweils um ein Sechstel.“

 f)  Absatz 6 erhält folgende Fassung:

   „(6) Absatz 4 gilt für das Ministerium, das für das 
Schulwesen zuständig ist und die bei diesem 
 gebildeten Lehrer-Hauptpersonalräte entspre-
chend.“

47.  § 88 wird § 86.

48.   § 90 wird § 87 und dem Absatz 1 wird folgender 
Satz 2 angefügt:

  „Abweichend von § 13 Abs. 4 beträgt die Höchstzahl 
der Personalratsmitglieder 15.“

49.  § 91 wird § 88.

50.  § 92 wird § 89 und erhält folgende Fassung:

  „(1) Bei den aufgrund von § 92 Satz 1 Nr. 2 be-
stimmten Dienststellen und bei den in § 88 Abs. 2 
genannten Dienststellen werden Personalräte gebil-
det. Für die im Landesdienst beschäftigten Lehrer 
werden außerdem – getrennt nach Schulformen und 
besonderen Einrichtungen des Schulwesens –

 1.   bei den Mittelbehörden Lehrer-Bezirkspersonal-
räte und

 2.   bei dem für das Schulwesen zuständigen Ministe-
rium Lehrer- Hauptpersonalräte 

 gebildet.

  (2) Die Bezirkspersonalräte für Lehrer an Haupt-
schulen und an Förderschulen nehmen bei beteili-
gungspflichtigen fachaufsichtlichen Maßnahmen der 
Schulämter die Aufgaben nach diesem Gesetz wahr. 
In diesen Fällen ist der jeweilige Lehrer-Hauptper-
sonalrat zuständige Stufenvertretung.“

51.  § 93 wird § 90 und erhält folgende Fassung:

  „(1) Schulleiter sind wahlberechtigt und wählbar. 
Sie gelten als Lehrer der Schulform, der die Schule 
angehört, die sie leiten. Für Schulleiter in einem or-
ganisatorischen Zusammenschluss nach § 83 Abs. 1 
bis 3 SchulG gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. So-
fern sie Mitglied eines Personalrats sind, dürfen sie 
dann nicht beratend oder entscheidend tätig werden, 
wenn sie selbst oder die Schule, die sie leiten, durch 
die Angelegenheit unmittelbar betroffen sind. Die 
Sätze 1 und 4 gelten entsprechend für die Ansprech-
partnerinnen für Gleichstellungsfragen an Schulen. 

  (2) Mitarbeiter gemäß § 58 SchulG gelten als Lehrer 
der Schulform, in der sie überwiegend verwendet 
werden. Die in der Ausbildung zu einem Lehrerbe-
ruf stehenden Beschäftigten gelten als Lehrer der 
Schulform, der sie im Rahmen der schulpraktischen 
Ausbildung zugewiesen werden. Ausbilder an Studi-
enseminaren gelten als Lehrer der Schulform, in der 
sie verwendet werden oder vor der Tätigkeit am Stu-
dienseminar gemäß § 6 LABG verwendet worden 
sind.“

52.  § 94 wird § 91 und wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

   „Die Frist zur Äußerung gemäß § 66 Abs. 2 Satz 
3 beträgt 20 Arbeitstage.“

 b)   In Absatz 3 werden die Wörter „Lehrerinnen 
und“ gestrichen.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird die Angabe „gemäß § 72 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1“ gestrichen.

  bb)  Satz 2 erhält folgende Fassung:

    „§ 69 Abs. 3 SchulG bleibt unberührt.“

 d)  Absatz 5 wird gestrichen.

 e)  Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt geändert:

  aa)   Die Zahl „6“ wird durch die Zahl „2“ er-
setzt.

  bb)   Nach „§ 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ wird die An-
gabe „oder Nr. 3“ eingefügt.

53.  § 95 wird § 92 und wie folgt geändert:

 a)   Das Wort „Kultusministerium“ wird durch die 
Wörter „für das Schulwesen zuständige Ministe-
rium“ ersetzt.

 b)   In Nummer 1 wird die Angabe „§ 90 Abs. 1 und 
§ 92 Abs. 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 87 Abs. 1 
und § 89 Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.

 c)   In Nummer 2 wird die Zahl „91“ durch die Zahl 
„88“ ersetzt.

54.  Die §§ 96 und 97 werden die §§ 93 und 94.

55.  Die §§ 98 bis 106 werden die §§ 95 bis 103.
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56.  § 99 (neu) wird wie folgt geändert:

  Das Wort „achtzehn“ wird durch das Wort „zwölf“ 
ersetzt.

57.   Die Überschrift im Fünften Abschnitt wird wie folgt 
geändert:

  Das Wort „Forstverwaltung“ wird durch das Wort 
„Hochschulen“ ersetzt.

58.  Die §§ 110 und 111 werden die §§ 104 und 105.

59.  § 104 (neu) wird wie folgt geändert:

 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   Die Angabe „§ 120 Abs. 1 HG“ wird durch die 
Angabe „§ 78 Hochschulgesetz“ ersetzt.

 b)   Die Angabe „§ 5 Abs. 5“ wird durch die Angabe 
„§ 5 Abs. 4“ ersetzt.

60.  § 105 (neu) wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 110“ durch 
die Angabe „§ 104“ ersetzt und in Satz 2 werden 
nach dem Wort „Präsident“ die Wörter „oder der 
Rektor“ eingefügt. 

 b)   In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 110“ durch 
die Angabe „§ 104“ ersetzt.

 c)   In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 110“ durch 
die Angabe „§ 104“ ersetzt und in Satz 2 wird 
das Wort „fünf“ durch das Wort „drei“ ersetzt.

61.  § 111 a wird gestrichen.

62.  Die Abschnittsüberschrift

 „Sechster Abschnitt 
 Hochschulen“

 wird gestrichen.

63.  Die Abschnittsüberschrift

 „Siebter Abschnitt 
  Laufbahnbewerber für den höheren und den geho-

benen Bibliotheks- und Dokumentationsdienst sowie 
Aufstiegsbeamte“

 wird gestrichen.

64.  Die §§ 112 bis 119 werden gestrichen.

65.  In der Abschnittsüberschrift werden die Wörter

 „Achter Abschnitt“

 durch die Wörter

 „Sechster Abschnitt“

 ersetzt.

66.   Die §§ 119 a bis 119 d werden zum neuen § 106 zu-
sammengefasst:

 „§ 106
  (1) Die Beteiligung eines Personalrats in beteili-

gungspflichtigen Angelegenheiten nach diesem Ge-
setz, die als Verschlusssache mindestens des Ge-
heimhaltungsgrades „VS-Vertraulich“ eingestuft 
sind, setzt voraus, dass die mitwirkenden Personal-
ratsmitglieder nach den dafür geltenden Bestim-
mungen ermächtigt sind, Kenntnis von Verschluss-
sachen des in Betracht kommenden Geheimhal-
tungsgrades zu erhalten.

  (2) In Angelegenheiten nach Absatz 1 sind die §§ 30 
Abs. 3, 4. Alternative, 31 Abs. 2 Satz 2, 32, 35 und 36 
nicht anzuwenden. Diese Angelegenheiten werden in 
der Personalversammlung nicht behandelt.

  (3) Ein Personalrat, dessen Mitglieder sämtlich im 
Sinne des Absatzes 1 ermächtigt sind, ist in beteili-
gungspflichtigen Angelegenheiten mindestens des 
Geheimhaltungsgrades „VS-Vertraulich“ insgesamt 
zu beteiligen. Er kann für die Beteiligung einen Aus-
schuss bilden, der aus dem Vorstand besteht; er hat 
diesen Ausschuss zu bilden, wenn die Ermächtigung 
aller Mitglieder nicht zustande kommt.

  (4) Für das Verfahren in der Einigungsstelle und die 
Beteiligten nach § 67 gilt Absatz 1 sinngemäß. § 67 
Abs. 4 Satz 2, Halbsatz 2 und Satz 3 sind nicht an-
zuwenden.

  Kommt die Ermächtigung aller Mitglieder der Eini-
gungsstelle nicht zustande, tritt an ihre Stelle ein 
Gremium, das aus dem Vorsitzenden der Einigungs-
stelle und je einem von der obersten Dienstbehörde 
und der Personalvertretung vorgeschlagenen Beisit-
zer besteht.

  (5) Die oberste Dienstbehörde kann anordnen, dass 
in Angelegenheiten nach Absatz 1 den Beteiligten 
nach Absatz 3 und Absatz 4 Unterlagen nicht vorge-
legt und Auskünfte nicht erteilt werden dürfen, so-
weit dies zur Vermeidung von Nachteilen für das 
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines 
ihrer Länder oder aufgrund internationaler Ver-
pflichtungen geboten ist. Im Verfahren nach § 79 
sind die Voraussetzungen für die Anordnung glaub-
haft zu machen.“

67.  § 120 wird § 107.

68.  Die §§ 121 und 122 werden gestrichen.

69.  § 123 wird wie folgt geändert:

 § 123 wird § 108 und erhält folgende Fassung:

 „§ 108
  Vertretungen und Vertrauensleute nach diesem Ge-

setz wurden im Juni 1975 gewählt. Ihre Wahlperiode 
beginnt am 1. Juli 1975.“

70.   § 124 wird § 109. Der Eingangssatz erhält folgende 
Fassung:

  „Zur Regelung der nach den §§ 10 bis 22, 50, 53, 55 
bis 57, 60, 97, 98 und 105 erforderlichen Wahlen er-
lässt die Landesregierung durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über“.

71.  § 125 wird § 110.

72.  § 126 wird gestrichen.

73.  § 126 a wird § 111.

74.  Es wird folgender neuer § 112 eingefügt:

 „§ 112
  Soweit in diesem Gesetz die männliche Sprachform 

benutzt wird, bezieht sich diese gleichermaßen auf 
Männer und Frauen.“

75.  Es wird folgender neuer § 113 eingefügt:

 „§ 113
  (1) Die Regelungen über den Vorstand gemäß § 29, 

die Freistellung gemäß §§ 42 Abs. 4, 51 Satz 2, 85 
Abs. 5, § 53 in Verbindung mit § 51 Satz 2, § 56 
Abs. 1, § 60 in Verbindung mit § 56 und § 85 Abs. 6, 
die Höchstzahl der Personalratsmitglieder gemäß 
§ 87 Abs. 1 Satz 2 und über die Wahlperiode gemäß 
§ 99 finden erstmals bei Neuwahlen Anwendung.

  (2) § 1 Abs. 3, 2. Halbsatz findet für die Vertretung 
des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund keine 
Anwendung.“

76.  § 127 wird § 114 und erhält folgende Fassung:

 „§ 114
  Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1975 in Kraft. Das Ge-

setz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer 
Kraft.“

223
Artikel II

Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Ju-
ni 2006 (GV. NRW. S. 278), wird wie folgt geändert:

 1.  § 10 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

  In Satz 2 wird die Angabe „§ 83 Abs. 1 Nr. 3“ durch 
die Angabe „§ 83 Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt.
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 2.  § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

  In Satz 3 wird die Angabe „§ 82 Abs. 8 Satz 2 und 
3“ durch die Angabe „§ 82 Abs. 9 Satz 2 und 3“ er-
setzt.

 3.  § 61 wird wie folgt geändert:

 a)   Satz 3 des Absatzes 7 wird als Satz 9 in Absatz 3 
eingefügt.

 b)   In Absatz 8 wird das Wort „Angestelltenverhält-
nis“ durch das Wort „Tarifbeschäftigungsver-
hältnis“ ersetzt.

 4.  § 64 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 59 Abs. 8“ 
durch die Angabe „§ 59 Abs. 10“ ersetzt.

 5.  § 69 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 4 wird das Wort „Schule“ durch das Wort 
„Schulen“ ersetzt.

 6.  § 86 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 5 Satz 4 wird das Wort „Schule“ durch 
das Wort „Schulen“ ersetzt.

 7.  § 88 wird wie folgt geändert:

 Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

  „Es nimmt in seinem Gebiet die Schulaufsicht über 
die Grundschulen wahr und die Fachaufsicht über

 1.  die Hauptschulen,

 2.   die Förderschulen mit einem der Förderschwer-
punkte Lernen, Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung, geistige Entwicklung sowie körper-
liche und motorische Entwicklung mit Ausnahme 
der Förderschulen im Bildungsbereich der Real-
schule, des Gymnasiums und des Berufskollegs,

 3.   die Förderschulen im Verbund (§ 20 Abs. 5), so-
fern sie nicht im Bildungsbereich der Realschule, 
des Gymnasiums oder des Berufskollegs unter-
richten oder einen der Förderschwerpunkte Hö-
ren und Kommunikation oder Sehen umfassen.“

 8.  § 101 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „nur“ die 
Wörter „errichten, betreiben oder“ eingefügt.

 9.  § 102 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „Angestellten“ 
durch das Wort „Beschäftigten“ ersetzt.

10.  § 107 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 7 wird das Wort „angestellte“ gestrichen 
und nach dem Wort „Lehrer“ die Wörter „im Tarif-
beschäftigungsverhältnis“ eingefügt.

11.  § 114 wird wie folgt geändert:

 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

  „In Beihilfe- und Versorgungsangelegenheiten des 
Personals an Ersatzschulen bearbeiten auf Antrag 
des Ersatzschulträgers gegen Entgelt

 1.   die Beihilfeangelegenheiten an Ersatzschulen die 
örtlich zuständige Bezirksregierung,

 2.   die Versorgungsangelegenheiten der Planstellen-
inhaberinnen und Planstelleninhaber das Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung, zusätzlich 
deren Beihilfeangelegenheiten, sofern beides be-
antragt wird.“

12.  § 120 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

   In Satz 1 werden nach den Wörtern „Schüle-
rinnen und Schülern“ ein Komma und die An-
gabe „der in § 36 genannten Kinder“ eingefügt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

   In Satz 1 wird nach den Wörtern „Schulanfänge-
rinnen und Schulanfängern“ der Klammerzusatz 
„(§ 36)“ eingefügt.

2035
Artikel III

Änderung der Verordnung über die Errichtung 
von Personalvertretungen für die im Landesdienst 

beschäftigten Lehrer

Die Verordnung über die Errichtung von Personalvertre-
tungen für die im Landesdienst beschäftigten Lehrer 
vom 1. Oktober 1984 (GV. NRW. S. 618, ber. S. 699), zu-
letzt geändert durch Artikel 265 des Gesetzes vom 5. 
April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer 2 wird das Wort „Sonderschulen“ 
durch die Wörter „Förderschulen und die 
Schule für Kranke“ ersetzt.

  bb)   In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt und hinter dem Wort „Weiter-
bildungskolleg“ werden die Wörter „, das 
Oberstufen-Kolleg und das Kolleg für Aus-
siedlerinnen und Aussiedler“ eingefügt.

 b)   In Absatz 2 Nr. 3 wird das Wort „Sonderschulen“ 
durch die Wörter „Förderschulen und Schule für 
Kranke“ ersetzt.

2.  § 2 erhält folgende Fassung:

 „§ 2
  Für die im Landesdienst beschäftigten Lehrer sind 

Dienststellen im Sinne des § 88 Abs. 1 des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes

 1.  für Lehrer an der Grundschule 
  die Schulämter,

 2.   für Lehrer an der Schule für Kranke, der Real-
schule, am Gymnasium, am Weiterbildungskolleg, 
am Oberstufen-Kolleg, am Kolleg für Aussiedle-
rinnen und Aussiedler, am Berufskolleg sowie an 
der Gesamtschule 

  die Bezirksregierungen,

 3.   für Lehrer an Hauptschulen, an Förderschulen mit 
einem der Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, 
emotionale und soziale Entwicklung, geistige Ent-
wicklung sowie körperliche und motorische Ent-
wicklung mit Ausnahme der Förderschulen im Bil-
dungsbereich der Realschule, des Gymnasiums und 
des Berufskollegs sowie für Lehrer an Förderschu-
len im Verbund (§ 20 Abs. 5 SchulG), sofern sie 
nicht im Bildungsbereich der Realschule, des Gym-
nasiums oder des Berufskollegs unterrichten oder 
einen der Förderschwerpunkte Hören und Kommu-
nikation oder Sehen umfassen die Schulämter so-
weit sie Aufgaben nach § 88 Abs. 3 Satz 3 SchulG 
wahrnehmen; im Übrigen die Bezirksregierungen.“

Artikel IV
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 treten Artikel II Nr. 7 und 
Artikel III Nr. 2 am 1. Juli 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident 

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n
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Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Die Justizministerin
zugleich

für den Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration
zugleich

für den Minister 
für Bauen und Verkehr

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten

Michael  B r e u e r
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